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Durch seine 20iährige Tätigkeit 3m Bundes­
verfassungsgerichl hat Gerhard leibholz 

(1901-1981) von den Gründerjahren bis hin­
ein in die Rdormjahre der sozialliberalen Re­
gierung wesentlich ~ur Gestalcung des bun­

desdeuLSchen Vcrfassungsrechrs beigetragen. 

Besonders die RcchlSprcchung zum Paneien­

recht, für da~ er Berichterstatter im Zweiten 
Senat des BVerfG war (jedoch war Leibholz 

niemals dessen Vorsitzender, wie Beneihr be­

hauptet (S. Ilj Fn . 944»), hat wesentliche Im­
pulse durch ihn erfahren. Nicht zuletzt seine 
These, daß eier moderne m~ssendemokrati­

sehe St~at im wesen tlichen ein P"rteicnstaat 
sei, hat ,bbei, obwohl sie in der von Leibholz 
venretenen Reinheit kaum weitere ,An.hänger 

gefunden hae, hnge Zeit die Richtung des 
verfassungspolitischen Denkens vorgegeben. 
Leibhoh., dessen akademische Karriere be­

reits in der Weimarer Zeil begann und ihn in 
jungen Jahren zu Lehrstühlen in Greifsw~ld 

und Göuingen gelangen ließ, gehän zu den 

vom Nalion~lsozialismus unbelasteten deu[­
sehen Rechtswissensehaidern. Aufgrund sei­

ner jüdischen Abstammung mUSS[e der über­

zeugte lu[heranische Proeestant, der mir der 
Zwillingsschwester Die[ri.:h Bonhodfers ver­
heiratel WM, seinen Göuinger Lehrstuhl im 

Jahre [9Jj aufgeben und begab sich kurz vor 
der Reichspogromnach! ( . Rejchskrist~lI­

nacht«) in die Emigration nach England, wo 

er die Kriegszeit uberdauerte. Nur 7..ögernd 
kam er nach Deutschland zurück, wurde von 

protestJmiscncn Widerstlndskreisen für eine 

Kandidatur zum BVcrfG überredet und mehr­

mals als Richter wiedergewählt. ' 
SU5~nne Benöhr grei ft sich in ihrer Bremer, 
von Dian Schcfold betreueen juristischen Dis­
senation einen be~timmtcn zeitlichen Ab­
schnitt und eine bes[imm[e Thematik im 

Werk Gcrhard Leibholz' heraus , nämlich 
seine Beschäftigung mit dem hschistischen 
italienischen VerfassungsrechI, die sich in sei­

neram 30.Juni [928 an der Berliner fricdrich­
\V!lhelms-Universität gehaltenen AntrittS­

vorlesung materialisiert hat.' Diese Antrins­
vorlesung war Produkt seiner Arbeit als 1/3-

lien-Rcierenc am Berliner K:!iser-Wilhelm­

Inst itut für Ausländisches Oifendiches Rechl 

und Vö lkerrecht seit Okeober '926. Während 
der selben Zei[ arbeitete Leibholz auch an 

seiner VOn Heinrich Triepel betreuten und 

von Rudolf Smend 'lweitbegutachlcten H abi ­
li t3tionsschrifr über d;\., • Wesen der Repr~­

semalion • . ' Mit der methodischen Einleicung 

in dieser Schrift (.Merhodische Grundla­
gen.)' wie auch berei[s mit seiner so einfluß­

reichen, ebenfalls von Triepe! betreuten Dis-

5e~at.ion von 1914 über den Gleichheirssarz' 
wies Leibholz sich als Verereter der gcislcs-

f Siehe Ausführlich M:lf1{red H. \Vieg.lndl. Norm und \V1rk· 
lichkt:it . Gerh .. rd Lcl oholz. ( 190f-1981} - Leben, Wr ... kund 
Richter.uru. BJ.dett~BJ.dt n 199$. 

J Zu den Problt'mcn des iul icnischen Vtrfassungsrc-chts 
Akildcmischc Anlritt.svorlC"Sung, Be::rlin und Leip~ig 1928. 

} D.1S Wt$'t'ß du R C'prl !icOLa,t iOIJ u nttr beso ndC'l"ct Bcrück· 
5!l;htig\lng der Rcprisent~t i vverf,t.uung. Ein Bcitr.ag zu r 
All gcr'rlc:llcn SU3.U- und Vcrf.\Ssu ng:slc hrC', ß crlin und 
Leipr.ig l~l.?: } .. erwei ten e Aufl age (IoD1S Wellen der Re­
pr:i.scnr.Hion und der Gcst~1tw~o dc:l der Dtmokf";1tic: ~m 
lo,J<l hrhunc..len .. ), BC'din 1966; N Achdrllck dEr }, Auffagt 
(. Dic: Repri\sCMLAt10n in df!r D~mokuti~ .. ). ßcrlin J973-

4 .Ebcnd .t. S. r S-.!" , Sir.he Auch t cinCR mcthodi!'ichcn Au(sl.l:.' 
.. Zur BcgriHsbildu ,,~ imöfit'nllicht'ß Re<:htoj . i l): ß lii rtcrfür 
d,u .. ch, I'h ilosophic. Bd. ! ('9) ' ). S. ' 71-,89. wicdmb· 
ged rud" in; Lt·ihholz.. St rv kturprobll::mc der modem cn 
Dcmokr.uie, ) .• c. n ltei lent- i\ ufla&e. Karh1'\Jhe 1907. 
5. '6'- '76. 

, Die Glelchhcir vor dcm G eserz .. Eine Sru,die iUr rtC'.hts\,t'l''' 
gldC"hcndcr und nx:hu philosophiscoer Grund l., [!.l" , BcrHn 
l ~lJ ; 1., erweitt'rte Au(bgc, Munch(·n und Bcrtin 1 9S~. 
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wissenschaftlich.en Richtung im dlm~ligen 

MClhodensrreil der Sta~lsrechtslehrc aus. 
Während in der Nachkriegszeil den Vertre­
tern der Gegengruppe, den Gesetzcspositivi­
.ten, zu denen sich ironischerweise die mei­

sten Unterstützer der WeimHer Reichsverhs­
sung zahlren, ofr die Schuld am Untergang der 

Weimarer Republik gegeben wurde, wurden 

in der Vergangenheil auch und werden ver­
mehrt in jüngster Zeit die Vertreter der g€i­
ste5wissenschafrlichen, materialen Ver[as­
sungsdoktrin in Weimar unter Kritik genom­

men. 6 Allerdings ist die Bewenung der ami­

demokratischen Tendenafl innerhalb der ma­

terialen Slaatslehre der Weimarer Zeit diffe­
renzierter geworden. AUlonliires Denken 
und wohlwollende Betrachtung der Entwick­

lungen im faschistischen halien werden nicht 
p~uschal mit nalionaJsoziahstischer Tendenz 
gleichgesetzt . Vielmehr ergibt eine genauere 

BeIrachtung. daß ein großer Teil der geistes­
wissenschaftlichen Richtung in der Weimarer 

S!aatsrechtslchre ZW'lr Sympaehien für auto­
ritäre, anti liberale Modelle lufbr:lchre, aber 

keineswegs den Nationalsozialismus unter­
stützte. 

Susanne Benöhr ulHernimmt es, die teilweise 
leinen Nu~ncen im Lcibholzschen Werk der 

Jahre 1918-1933 nachzuvollzieh.en, insoweit 
dieser sich mit :tueor;tären, n.ichdibcralcn Ver­
fassungsemwicklungen befaßt. Ihr Augen­

merk richtet sich dabei auf die Anwendung 

der geisteswissensch~ftlicheJ1 Methode bei 
Lcibholz ' Analyse der faschistischen Verbs­
sungsentwicklung. Sie erbringt im Einzelnen 

den Nachweis, daß Leibholz deutlich \'on 

Smends Integr:ttionslehrc' und dessen sym­
p3thisiercndcr SichtwClse des italienischen {'l­

schiscischen Modells beeinflußt war, machl 

aber auch immer wieder deutlich, wo Leib­
holz' Besonderheiren lagen und daß aus der 

relaciv unbefangenen, in weilen 'Tei len zu un­

kritischen Betrachrung des Faschismus kaum 
~ufSympalhicn für nalionalsoziaJiSlischc Vor­
stellungen geschlossen werden kann. Der von 
Ben6hr fur ihre Arbeit gewählre Titcl verrät 

dabei etwas zu wenig. Zwar .teht Leibholz' 
Sicht des faschistischen Verhssungsrechts im 
Miltelpunke der Analyse. Die Vertasscrin 

6 Siehe 7,."8. O liver UPS)us. Di(' gfc.cfuatzaufh~bende Be: ­
gn((~birdurl ';". Mt'thotlt'ru: lHwickfullgen ;n J i r \'Vcint :\n-r 

Republik und ihr VuhilUl is l.u r 1d.(·(I (ogi siC' I""un-g der 
R~htswissensch .l fr unrer dein N;a,tlQn-al w7. i., lis muS', Mü n· 
chen 199 .... 

7 RudoH Srncnd~ V~rhss;ung und V!: rf:1Ji:lungs rec h~ Mül\· 
ehen und Lcip:t.ig 191.8, Iovi t-dcr.\bt:.edl·uckt in: derr .• St~ts · 
rt'chtl rchc: AbtJJndlu ng('f\. ). AUn Ase, Berl i:~ I ?9 ..f. . S. 11?­
':: 7/')· 

widmet sich aber auch ausgiebig Leibholz' 
geiseigen V~{crn innerhalb der geisteswisscn­

schaftlichen Richtung in Weimar, unterziehe 
die f~.ehjstische Verfassungsentwicklung und 
-theorie Italiens einer eigenen Bewertung und 

~teHt schließlich dic Unterschiede zwischen 
dieser und der nation,"lsozi~listisehen Staats­

und Vcrtassungsdoktrin, soweit man let ZIere 

als solche bezeichnen kann, heraus. Auf der 
anderen SeHe verspricht der Untertieel des 
Buches 2ber auch ~uviel, soweit er suggeriere, 

daß sich die Paneienstaatseheorie Leibholz' 
wesentlich aus dessen SichN'eise des ,talieni­

schen faschismus gespeist habe, denn die Au­
torin versäum I es, dafür emen näheren Nach­
weis zu erbringen.' 
Nach einer kurzen Einleilung glieden ~ich die 
Arbeit in acht Teile (A-H), denen am Ende 

noch eine sehr nützliche. Thescnanige Zu­
samll1enfassung der wichligsten Ergebnissc« 

folg!. In Teil A (~Die Entwicklung von Ger­

hud Leibholz' staatsrechdichcn Positionen ~ ) 

wirf t die Autorin einen kurzen Blick auf Leib­
holz' wissenschaftliche BIographie,? um dar­
aufhin das wissenschaftliche Umfeld für Leib­

holz' Wei marcr Wirken, den damaligen R ich­

tungs- und MelhodellStreit in der Sraals­
rechtslehre, knapp zu skizzieren. Die Ur­

spriinge für Leibhob' Position im Lager der 

geisteswissenschaftlichen Richtung sieht Be­
nöhr vor .llem in den Werken Heinrich Trie­

pels, Rudolf Smends und auch earl SchmillS 

g E.s da rf "lIerd inKS &tmutmlßr werdtn, aAß der UOlcnild 
des BuchC's \\Io n1 ög l ~dl eine KOflzasion an die HC'ri1us­
geber der Re:ih C! (!OSchri((~n ,.um P:lfteienrechI Ol) war, in der 
d;l.$ Bud1 erschienen ist. 

9 Benöhr mein! d.3,bei, meint Ausführungen in 7.wej Punkten 
crganzen bzw. klarstellen zu müsseo. Zum elnl"O beh~uptet 
sie mit Htnweis .1uf Chri.trophSt rohm. ThC'öJogischc- Ethik 
im Kampf gestn den Natioll:lfi.smus. Der \\leg Di~lrich 
BonhoeHers mir dtn ]Urlilen H lnJ yo"" Dohnanyi unJ 
Gerh;1 rd. Lc-ibho!7. in den Wtdc:rstand. Manchen 1989. 
S. 19. d"AR tLn. Mirgrund fitr LC'ibholz' Wechsel von einem 
Lehrstuhl in Greiiswald nach Göltingtn im J:lhre ' ?P 
·anli~t.01itis('h~ Tendtnzc! n in Greif.$w:a.ld gewc:sC'n seien, 
DiC'Sscheinr mi r ~\ b(' r au( C' ißcr Mißimc'Pretation Strohm,s ' 
der Erinntrur'lgcn VO rl Ltibholz.' Ehcfmu l.u beruhen. Siehe 
S:;j;bi n~ L~ibhol "l. - ß onhodfcr. Vergangen - erlebt - über· 
wunde1\. Sch i ck~ l e da FMnilic Bonhodft'T, Güterslol1 
J976. die ZU' .lr von t:f.Hcn .;IlH i.scmi tisc.hcn Al1l.c.ir,nen ;n 
Pomr~)cm lx'riduN. ;1,.bcr d.iese keioesweg:-!I l li. ur ächl ich 
(ut" Lc:ibholz' \Vec hse! nfl,ch Göningcn nennt. Oolgegt'n 
btml'Jkt ß e.nÖhr rich!il;. <l.\Ss Lc.ibholz· enlgegen mci l1 (~ r 

fcsr.stdhmg • .,iche (r n. r). S. jJ . ~b ( 9 )) noch einigt' (we· 
nige) 8e;r r·:ige in Deutschland vcrÖffcndichtc:. Allerdi ngs 
h.1nddfC es $;,h d.o1 bci lC'diglich um drc i Arl,kd in .. Der 
jun2.c R.echucelehft C'«I und um drei RezC'osionen •• 150 nichl 
gerJ:de u rn 1chr ( !(ponicrt<' VC"röffendichungcm~ WH Il\. E. 
kdnesw cg.s gege.n d ie liu!r:'tfis.che h ob riu n L,i bhoI7: in 
ci i(:'$cr Zeit Jprichl . Sich(' zu Leibholz' wisscnsc1utt licher 
Biographie vor dem Kriege neben dem in Fr'I. 1 "l ilic rtC'o 
W",k .'ueh M. nfr<d H . \'<'i<g.nd" Gcrlmd L.ibholz ' Weg 
in die Emigr;\lion, in: KJ 1991. S.--t78---t9.l. wiedt·mbge­
druckt in: Kritisclu' Juse 'z. (H rsg.), Die juri ~ti~(.ht. Auf:lr· 
b(Ltung dl'"s Unre.:- hu,St:a:ats. R a.dtl,,- ß .ldcn 199R, S.--t7-66. 

JOl 
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]0,2 verorret. Al~ vierte Quelle ncnm sie die Ph~­

nomcnologie. Von besonderer Bedeutung [ur 
das Thema der Arbeit sind dabei die Bezüge 
von Lcibholz' J 918 gehaltener Anrrimvorle­
sung zum im gleichenJ~hr erschienenen " Ver­
fassung und Verfassung,rechc" seines Lehrers 
Rudolf Smend. '0 In der Tat sind es insbeson­

dere Rudolf Smends Integr:nionslehrc. earl 
SchmiHs Reprascmationsmodell und Hein­
rich Triepd. die einen nachhaltigen Einfluß 
~uf Gerhard Lei bholz' eigene staarsreeht!iche 
Vorstellungen hallen. Wenngleich Leibholz' 
Methodik der seiner späteren Berliner lehrer 

folgte, solile der prägende demokratische Ei n­

fluß durch seinen frühercn Heidclberger 
Doktorvater Richard Thoma jLo.doch nichl 

vemachlässigt werden." Insgesamt scheint 
mir dieser Zwiespalt im Leibholzsehen 
Werk zwischen demokratischem und ilmili­

beralem Denken von der AUlonn nicht in 
genugendem Maße bedacht ~u sein." 
In Teil B (.Die iulienische Verfassung: das 

Sr~(Uto Albercino«) und Teil C (-Die faschi­

stische Machtergreifung") ihres Buches ver­

mittelt uns die Autonn kurz den historischen 

Hintergrund für die Analyse des faschisti­
schen Vcrfassungsrcchts. ein Aspekt, der 
von Le.ibholz bei seiner Amrillsvorlesung 

vernachlässigt wurde. obwohl er sich mit sei­

ner Me[hode von einer rein posiriviSlischcn 

Vorg~hens",eise ~bselzen wollte. In Tcil D 
(. Parlamenr~rism us~) untersucht Benöhr i nS­

besondere, inwieweit Leibholz' Analyse des 
faschislischen Verfassungsrechts und die An­
siiue in Smends Integrationslehre korrespon­

dieren. Sie stellt zwar fese. daß Lribholz dem 

faschistischen Sysrem ausdrücklich d~n Cha­
rakrer einer Demokr.trie abspricht. deuret 
aber an, daß Leibholz' Repräsemarionstheo­
rie dem Duce als ~ aulorjtäre[ml Rcpraseman­
ten« einer .ideellen Volksgemeinschaft, ~uf 

dem Hinrerwege doch eine demokr~tische 

Legirimation lugesrche. Leibholz' Ausfüh­
rungen zur repräsentativen Qu~lirät des 

10 O b bt:rt"[t;$ di e" Bd:usu ng LCLbholl' mit dem iuli('nischen 
Vt:rtassungHechc - irnmut,in wac er in Vikrur ßruns ' 
K:\j,S"er-\vtlhdm-lnSlilUI St'll c.9261 uliC'n-Rdennt gC' \\'C ­

sC'n - .a uf Smends Einfluß zuriickzuführc'n iSI. )'"thcint 
d!\bt'i Y..weirr<lngig (f lur 50 W,1r mt in eigener Hinw('is~ S"iC'h<.· 
(Fn, t ). S.,\ Fn. 7'. g,,",,'i nt). 

11 Lt'ibhotz pro lnovicn~ bei ihm bcrt'il$ t91:1 lWfn HD r. 

p~,i1. .. mtt der Arbeit: Fichu und der dt:moki .lÜschc! G e-­
Jl.nkc. F rc:i burs 1?.l.I. 

11 Siehe da~u M~nfrcd H. \'V'ieg.odt. AJ1tilibern.1 F()unJ~· 
{lOH:>, Dcmocr,lti, ConvlcriorlS. ThL' Mc:thodolqgk.ll oIind 
Pol l\ic::I 1 Posi t;ol, of Gerh:üd LeibhOlz. in th i." \'<'('im", 
lkpubli" in: r>..:[cr C. C,ldw~ll(W';niam E. Schcucrmul 
(Hrsg.). J!'rom Ubt"r~l Df'J'nt)(r.:l'Y 10 F.tSdsm. f>oliric.l1 
J.nd Leg."" Thought in rhe Wi.' iml..t Republic. BOSlOil 10.00. 

$. ,o~-l lI· 

Dua fuß<,n hier tum Großteil auf seiner grö­
ßeren Untersuchung zu,n .Wesen der Reprä­
sentation«, seiner zur gleichen Zeit erstellten 
HabilirationsschrifL.'J Sie deuten aber m. E. 
eher auf gru ndsiüzl iche Probleme seiner Rc­

präsenl:ltionsthcorie. z. B.. was die Über­
nahme der Max Webersehen Unterscheidung 
zwischen rationaler, traditiomler und ehans­
matischer Rcpr;;senr3tion sowie die Annahme 

einer zu repräsentierenden geistigen Wcrcgc­
meinschaft betrifft. als auf ein bewußt zur 
Legitimierung faschistischer Herrschaft ein­
gesetztes Verfahren. r n derT~t btstcht jedoc.h, 

wie bereirs zeitgenössische Kommentatoren 
hervorgehoben haben, die GeL.hr. diktacori­

scher Herrschaft Legitimation zu verschaffen, 
wenn man Rcpräsencation von einem rationa­

len Verfahren zur Lcgitirnationsbegründung 
lös!. Auf diese Weise hnn sich ein Führer, der 
sich nicht auf eine klare demokratische Ent­

scheidung zu srützen vermag, zum legitimen 

Herrscher aufschwingen. eine Ge{ahr. di" 
etwa auch Clrl Schmills herrsch~f[slcgitimie­

rendem, angeblich demokratischem Akt der 

(bloßen) -Akklamation« immanent ist." 
Auch die niehl verifizierb~rc Hypothese, 
daß d2s Volk als .konkrete Wengemein­

schaft« existent sei, die Leibholz seinerTheo­

rie voranstellt. erlaubt die Bezugnahme auf 

nicht rationa1 nachvollziehbare Legitimali­

onsprozcsse. Zweierlei sei jedoch angemerkt. 

Erstens hai die Annahme. das Volk sei eine 
ideelle Wertgcmeinschaft, durchau$ altere 
Vorl~ufer (Hege!, Savigny) und b~~icn nicht 
allein auf Smends Integrat;onslehrc, Leibholz 
hat im übrig~n berein seine Thesen zum 

Gleichheitssatz aus dem J3hre J 924 (Ab­
schluss der Dissertation) auf die Wertgemein­

schaftshypothese gestÜr7.t. Zweitens muß 
auch Leihhol7.' Bemerkung. die autoritarc Re­

präsentltion des Duce hJbe einen demokr:ui­
sehen Einschlag und unrerscheide sich von 

bloßem Despotismus, in einem größeren Zu­
sammenhang gesehen werden." Diese Bemer­

kungen sehei ncn mir eher auf Richard Tho­
mas Demokrariebegriff lU fußen als auf dem 
konservari verer Wei marer 5 .. 13t srechlslehrer. 

Thoma sah den Begriff der Demokratie weit 
unbefangener ,,15 wir dies heute tun wurden 

und Jkzcplicnc ~uch .dsaristischc. Formen 
der Demokratie.'~ Das soll nicht bedeuten. 

I ) Siehe oben (1':0.1). 
q C.1r-! Sch mt n . Vt' rfas,.unj)~ rC'hf<.' (19:.8), 6 .. unlo','r:ind,'.rt(" 

.r\ufbgC'. 13crli n 19S 1. S. S). 143 , 14/,. 

I S "' tehe J uu W'ie~:'\ndt (Fo. I) , S. 124-119. 

16 Sicht' Rich.lr<) Thom.l. Der Begriff der rnoJt>mtn Den\(}­
kr .Hll· In seim'rn Vem~ lln j.s:· zum Sl:t~ubc&t~H. Pro(c-s0-
nwn.l 7,U einer An"lyse Je$ demokr.\t isch('n SU..ll~$ dl'r 
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d:u-s Benöhrs Pu nkt unberechligt sei. Gleich­
wohl sollte herausgestellt werden, daß Leib­
holz' Demokratie- und ReprasenL3.tionskon­

zepe damals weit unverf~nglicher war, als man 

dies aUs der ex pO;I-Perspeklive annehmen 
mag. Wenn Leibholz Statt von demokrati­

schen Aspekeen des Faschismus eher, wie 

das heute üblich ise, von populi~tjschen Fun­
dierungen des Faschismus gesprochen hätte, 

hälle er sicherlich das Gleiche in wesentlich 
unverfanglicher Weise bezeichnet. Und sol­

che populistischen Elemente im Faschismus 
wie auch im Nationalsozialismus sind, welche 

IcgitimalOrische Bedeutung man ihnen auch 
immer zumessen mag, sie herlich nicht von der 
Hand zu weisen. Von daher scheint es mir 

überzogen, wenn Benöhr formuliert, Leib­
holz habe sich wegen seines Hinweises auf 

die .. demokratischen Ei nflüsse~ des F aschis­
mus .faschistischen Positionen- angenähert 
(S.79). Eher scheint mir hier das Problem 
eines ~blauäugig." operierenden Wissen­
schaftlers gegeben, der nicht erkannte, daß 

seine wissenschafclichen Bewertungen legiti­

ma!orische Wirkung (ür ein autokratisches 

Regime haben konnten. 
Einer besonders differenzierten Betrachtung 

bedürfen Leibholz' literarische Äußerungen 

aus den Jahren t9 )2/3}. Benöhr erkennt in 

ihnen eine Tendenz wr Legllimierung des 

autoritären Staates im Sinne Papens und eine 
Abkehr von der parlamentarischen Demokra­

tie (s. 91). Auch hier scheint mir die richtige 

Bewertung der Leibholzschen Aussagen aber 
diffiziler als von der Autorin vorgenommen. 

Das größere Werk Leibholz' zum Verhältnis 

zwischen Demokratie und Diktamr, .Die 
Auflösung der liberalen Demokratie In 

Deueschland und das autoritire 5taat5-
bild.,'! beruht auf einem im November 

t932 gehaltenen Vortrag, und das VorwOrt 
stammt vom März '933. '9 Die Drucklegung 

erfolgre demgemäß wahrscheinlich ersl nach 
Inkrafureten des Ermiichtigungsgcserzes vom 
24. März 1933.'° Bereits aus diesem Grunde 
sollte man Äußerungen, die den Nationalso­
zialismus möglicherweise beschönigen. si­
cherlich cum grano ,a/i. nehmen. Wenn die 

Aussagen aber noch dazu zweideutig sind, 
spricht dies im Zweifel eher gegen ci ne bdür-

G tgCI1\V;Ifl\ In~ 1-i2uplpmblc!m(' du :$ö:t:i o logic. E ri:f1n t ­

ru"S'g.,b< fü r Mn Weber. Bd.lI. Munchcn und Leipzig 
19'). S. ) 9-<1.· 

17 SlC'hr bneiu meine Ch'4r<"tk(("r1sicrung (r-n. 1)\ S, )c6. 
.8 M'uncn('o und Lrip2tf; I ~Hl 
19 S,ebe ('bl."l\d.a., S_ 5 f. 
'0 Siche cbmd,. S,68. wo Leibhol< auf d,. 'iullgne E,· 

rn.ichtigtlJl &sg('Stu :"" ßf'2U~ nimmt. 

wortende Tendenz. Vieles in diesem Aufsatz 
ist au ßerdem eher beschreibend als bewer­
tend," und Zeitgenossen W8ren sich in der 

Bewertung der Arbe! t llies andere als ei­

nig." Wenn Leibholz im Jahre 1931 vom .of­
fenen Versagen des Plrlamema rismus< spnch 

und konstatierte, daß inder pol itischen Wirk­

lichkeit an die Stelle des .intendiereen parla­
mentarischen Repräsentativsystem~ ... der 
moderne massendemokrat ische Parccien­
staat< getreten sei,') 50 lässt auch dies kaum 

den Schluß auf ~utoritäre Sympathien zu. 

Leibholz' späeer zur festen Grundlage seiner 

Pancicnsta3!stheorie gewordenc These, daß 
mit dem Aufkommen der Massenparleien 
ein grundlegender Wandel des herkömm­

lichen Parlamentarismus eingetrclcn sei, ist, 
auch wenn man ihr nich.t in ihren weiteren 

Verä.stelungen zustimmen mag, eine durchaus 

berechtigee Feststellung. Auch die von der 
AUlorin angefühnen Äußerungen Leibholz' 
in seinem Referat auf der S!aatSTechlSlehrena­

gung 1931, auf der er die Wandelbarkeit der 

Legi ti mationsverfahren für parlamenlalischc 

Körperschaften ansprach," bssen kaum einen 

Schluß auf eine :!utoritäre Tendenz bei Leib­
holz zu. Zwar schien Leibholz am Ende der 
WeimJrer Republik der Weg in eine .mehr 

lu!oritärformieree Demokratie~ ein gangba­

rer, um auf diese Weise den totalitären Staal, 
sprieh den Nationalsozialismus, zu vermei­

den." Allerdings versah er die autori täre Op­

tion mit zwei Qualifikationen. Die autoritäre 
Fiihrung müsse sieh .in irgendeiner Form die 

~u{ die Dauer unentbehrliche plebiszi!äre Le­

gitimität verschaffen- - Leibholz schien dlbei 
an einen ~hnlichen "plebisziüren Kre~tions­
akt'< zu denken, wie den, auf den sich der 

Reichspräsident berufen konnte.'" Zweitens 
sah er inden Paneien ei ncn positiven F ahor, 

K~mC:.!iwtg~ ~h~jnt C$ gtl'"cdu{el'ligt, tint A.uß~ru ns WLC" 

dito daß -d l!r N .. u ionalsoz;aH:srnus, zu tl nCf Wlcdtr­
~tebllng dt r poJ i \ i~chc:n Ml:(;Iph y s i kgcfölln ~ h~bi" (liehe 
('bend", S. p) ~l .s eine pcsirivc: Be:watuns des NHtOtlil l­
s01"i;llis:mus 7:U ~h('Ji., wit:" mLI'" dLd die! AutOrin 211 tun 
",he;n, ($. 9' ) 

21 Si ehe cinef5cit:s die ( po::J;~ive:) Bt'wurung dC's Rf'l e mf'Ol~(\ 

[VoßI in d<f JW (9)). s. ' J ~ l: - Leid" iSI 0. .. Boch nic h, 
Vn:l. leiehr :tu 1t..Sf'n. Konn'l!'n Si~ !l icht in Zokunft $0 

lchfetbcn, Hur Pro{t,s,sor. d·,üi )l':dt'r SA-M .:l nn Sie u('r­
.ut-htn k:\ nn? " ~ .lnde:rc!n.t'ILS. dlr I\or mir t:inem Kli r? t l 
ucrschcnr ßc-spTtx:huoij ifl~ Juristische:: Blätter 19}<1, s.. 8S 
{. bC'n1erkensw~n di~ :(wti(cllos Mur ~f'jgt:.ndt' Stdlung. 
n~hln~ dd Vt'd.1SSCrs s egen d C'll ltoulen, Sla..U" '. 

l!} G erhud Ld bholz.. D ie- W"hhc.foml irn Rahm('n d .c:r Vu · 
f:4$$Ungs.fdorm, in: R~i c h!jv~ """".lIl\1figsbb.u und Preußi­
schc-s Ve'('\v.~ hung~bl.ltt 19H. S. 917. 

14 G (~ r h;\td Lcibho1:.r., Die W(i hlr-ec hl:m;:(o rln ~ l l1 d ihre' 
Grundl'gcJ' , in: VVDS,Rl 7 ('9)>). s. 'J91f., w;cd,,,h · 
gcd",ck, i,,; J"" .. S'nJktl>'l'fOblcme (Fn. j). S. <r-J S. 

'5 L<ibholz, W,bl rdorm (Fn.»), S. 9)0. 

,6 Ebcnd, 

JO] 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-300 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 20:42:58. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-2-300


weil sie die "politischen Org~nisationen der 
Aktivbürgerschaft. seien." Was sich damit 

den Äußerungen LcibhoJz' ~usgangs der Wei­

marer Republik entnehmen läßt, ist, daß er 

nur noch die Alternative ~aUlorilär~ Demo­

kr.llie oder totaler Staat" sah und daß er sich 

unrer dieser Prämisse mit erscerer Alternative 

in begrenztem Maße abfinden konnte, Jst 

schon die These Benöhrs, d~ß Leibholz scit 

seiner Amrillsvorhsung im Jahre 1928 die 

vom italienischen F;l;S.;hisJl1 uS inspiriene au­

toritäre Option befürwortete. recht s.;hwer 

belegbar. so scheint mi r ih re Folgerung, daß 

sein Buch über die -Auflösung der liberalen 

Demokratie" ejne ~partielle Anpassung an 

nationalsozialistische Positionen erkennen 

lasse- (5.96). regelrecht verfehlt und auch 

nicht von ihren eigenen Darlegungen getra­

gen. Auch wenn Leibholz in diesem Buch die 

Diktatur in begrenzrem Umfange legitimiene 

- und zwar als kommissarische Dikt.'llur im 

Sinne Carl 5chmitcs,'" die auf die Wiederher­

stellung der Demokratie gerichtet sein müsse 

- scheint mir doch deutlich zu werden, daß 

sich seine Schrift gegen die totalitaren Ten­

denzen des Nationalsozialismus richtete,'9 ei n 

Umstand der auch von Benöhr im weiteren 

Verlauf ihrer Umersuchung konsrarien wird 

(S. I I 5 f.). 
In Teil E ihrer Arbeit befaßt sich die Autorin 

mit der" Dekretgesetzgebung- im faschisti­

schen halien und deren Behandlung durch 

Leibholz, wobei sie diesem zwar einige miß­

verständliche Äußerungen vorhalt, aber ihm 

im Endeffekt keine Sympathien für die Ver­

schiebung der Gewaltemeilung uncerm:llt. 

Während Benöhrs ~n5ehlicßende B~handlung 

des nationalsozial isti sc hen Ermächtigungsge­

setzes in diesem Kapitel etwas zusammen­

hanglos wirkt, behandelt Kapitc.l F ("Par­
teien.) eines der zentralen Themen in Leib­

holz' Werk. Dort wirfl die Verfasserin zu­

nächst den Blick auf die italienische Parteien­

landschaft vor der Machtergreifung der fa­
schisten und auf die faschistische Panei selbst. 

Sie kritisiert anschließend - zu Recht - Leib­

holz' These, daß jeder Partei die Tendenz zur 

Volkspanei innewohne. Jm Hinblick auf das 

faschistische halien vermeint sie bei Leibholz 

ein Akzeptieren der (einer) Volkspartei als 

17 Ebemb_ 
,8 C"I Schmiu. Die Dik",u, (>.J\"~,ge ' 9,8), ~ . Aü~'g,. 

Bcrlin 1978' . 
.19 Siehe erwA. Letbhou.. Auflös,mg (FIJ . 1 '8) . .5. 70: .. D i(:" Fr.,&c 

in hiC'rn"c h, ob cloU kü t:1 ft ige $!.1o.u sbitd .it tHoridr Unl(or 

grund.ri\zlich(' r Re.spck(; t'f\l llg dc-s frc:iheitl ichen Erbgu­
lCS d~r Ic!uC:11 J;) nrhund~l"l(," od~r l ug,lt.ich lOul .. , .srruk­
nU;("r1 sein WJni _ 

Repräsemamin des Ganzen zu erkennen. 

Wenn Leibholz schreibr. das _Charakteristi­

sche des Flscbismus. sei die. Verwirklichung 

dieser Jntention~ [das Streben einer Panel, 
sich mit dem Ganzen zu idemifizieren),!O so 

läßt sich daraus aber schw(·rlich ableiten, daß 

er diesen Anspruch der bschistischen Partei, 

das Glnze zu repr~sent ieren, utsächl ich ak­

zeptierte. 
Eine der VOn Lcibholz konstant vorgetrage­

nen Thesen war die vom Strukturwandcl der 
liber31en in eine p~rte;enstlatliche Demokra­

tie. Wenn Ben6hr allerdings daraus pauschal 

den Schluß zieht, Leibholz seh~ die Parteien 

als Ursache der Krise und des Scheiterns der 

Weimarer Republik 3n (S. 139), so scheint sie 

mir Leibholz' Analyse gründlich mißzuver­

stehen. Wie bereits angedeutet,!' hielt Leib­

holz selbst 3m Ende des Weimarer Parlamen­

tarismus noch an der Notwendigkeit politi­

scher Paneien fest. Die Auto';n scheint mirzu 

verkennen, daß Leibbolz ' U merstülZung der 

politischen Paneien als Org~nisationsform 

der Aktivbürgerschaft - was immer man 

von dieser Theorie im einzelnen halten mag 

- nicht Ausdruck einer Abneigung gegen Par­

teien und D~mokratie war (wie etwa bei sei­

nem Lehrer TriepeP'), sondern den Versuch 

einer Modcrnisierung der Demokratie d~('­

stelltc. Leibholz kritisierte nicht das Pamien­

system per se, wie Benöhr meint (S. I,p), sOn­

dern die Tltsache, daß die Paneien nicht naht­

los in das besrehende I iberale parlamentari­

sche System zu integrieren waren und daher 

eine Diskrepanz zwischen Theorie (liberaler 

Parlamentarismus) und Wirklichkeit (Partei­

enstllt) entstand. 

In Teil I behandelt die Autorin den ~Syndika­

lismus., wobei sic feststellt, daß Leibholz ' 

Ausführungen dazu eher beschreibender Art 

waren und er wie der f~schismus im Endef­

fekt die Vorrangslcllung des Sraates betonte, 

weil für ihn dit Berufsstande nicht in den 

Bereich des Politischen ragten. Teil H ( .. Der 

konfessionelle Aspekt«) schi ießt die U nlersu­

chung ab. Die AUlorin konstatiert, daß Leib­

holz in seinen Weimarer Publikationen. ob­

wohl selbsr jüdischer Abstammung, nicht ein­

mal das WOrt .Jude- benutzt haI. Sie räumt 

ein, daß seine positiven Äußerungen zum ila­

lienischen Faschismus ab '933 auch unrerdem 
Aspekt des (nationalsozialistischen) Antise­

mitismus betrachtet werden mußten, weil 

>0 L~lbhol~ Fl,jjchi:;(J H .. h l~ v(·rf:t_ .. .s ungsreclu (Fn 1). S_ J7-
.l T SiC'h~ fn. ~.7. 
}l Sieh e: H['jnnch TriC!'pcl, Di:c Sl~ .. l(l ... C'rl;uJung und dic po­

litischen P.aneien, Bcrl tn 1917-
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3 06 - eine Kopfgeburt. ein Luftgespinst, ein Wol­
kenkuckucksheim. eine Windsbr~ut im Ver-­

gleich zu dem soliden Bau des Rechts und der 

Jurisprudenz? 
Der von Jürgen Brand und Dicter Strcmpd 

herausgegebene Band mit 55 BeItragen 

mochte hier sicherlich eine Amwon geben 

mit einem ~Resumee zu ... 50 Jiliren Rechts­

soziologie in der Bundesrepublik Deut5ch­
land«. Genaugenommen sind es wohl eher 

30 J~hre. und die sind von Erhard Bbnken­
burg und seiner Generation emscheidend gc­
prägt worden. Insofern zeichnet diese Fest­

schrift das Bild einer wissenschaftlichen Ge­

neration nach und berichtet von den Erfolgen 

und Mißerfolgen einer Gruppe von jungen 
Wisscnsch~fderinnen und Wissensch~fdern. 
die dam~ls durch~us ~usgezogcn waren. die 
Justiz das Fürchten zu lehren - oder zumin­

dest so wahrgenommen wurden. 

Es gibt wohl niemanden. der den Zustand der 
Disziplin in der Bundesrepublik derzeit als 
~blühend(, bezeichnen würde, und das steht 

in scharfem KomrHt zu ihrer Entwicklung in 
den USA, in Großbritannien, aber auch in 

Südamerika oder Südeuropa. Der erste Ab­

schniu »S02iolOßen und Rechl"- erzählt in den 

Beiträgen von Raiser, Rasehorn und Strempel 

eine spannend zu Icsende Geschich!e. wie cs 

zu dieser Entwicklung und Diskrepanz kom­
men konnte. Im Prinzip bieten nich[ nur 

diese, sondern viele andere Autorinnen und 

Autoren eine Erklärung an; die Rechtssozio­

logie sei zu theoretisch und zu ideologisch 
gewesen (Rasehorn, Raiser), zumindest in ih­
ren Anfängen, sie sei in den Prämissen der 

akademischen Juristenausbildung befangen 
(Reifner, S. 107), sie sei bis hcute durch ihre 
Zerspl inerung in kleine und kleinste Gruppen 

empfindlich geschwächt (Bryde, S. 490). 
Sch~uen wir uns doch zum Vergleich das er­

folgreiche" law and Socicty emcrprise- (Ga­

lanter, S. 172) an: G~[,ntcr bezeichnet es ab 

eine »zweite Art des Lernens über Recht und 
rechrliche InstitU\ionen~, das in sysLemati­
sehern Gegensatz zur professionellen Juris· 
prudenz stcht, die das RL'Cht als cin autonomes 

System genereller Regeln vcrmincll. Diese 
zweite An: des Lcrncns sucht nach Erklärun­

gen stau zu rechtfenigen, betont den Prozeß 
stau der Rcgeln und versucht, die Besonder­
heit (distinctiveness) des Rechts vor dem Hin­

tergrund der größeren Muster sozialen Ver­
haltens herauszuarbeiten. Das hört sich in der 

Tat anders an als der etwas problematische 
Begriff der Rechrstatsachenforschung, der 

wohl keineswegs nur als gh.icklichcr Stern 

über der bundes republikanischen Enrwick­

lung stand. 
»Rechtstatsachen«, sofern m~n damit über die 
engere Juslizforschung hinausgreift, umfas­

sen im Prinzip die gesamte empirische Sozial­

forschung auf allen Teilgebieten der Soziolo­

gie - von der Familiensoziologie über die 
politische und Organisationssoziologie bis 
hin zur Mediensoziologie, einschließlich ihrer 
Methoden (vgJ. den Beitrag von A[mut Pflü­

ger). Das ist nicht Rechtssoziologie im Sinne 

des oben genannten Unternehmens, sondern 

die Soziologie wird zur Lieferantin von Fak­

len und dann einzig an der bestehenden 
»NJ.chfr~ge der Praxis- oder ihrer» Praxisrc­

lev'lnz" zu messen sein, die Erhard Bbnken­
burg berei lS in dcn 80er Jahren äußerst skep­
tisch beurteilte (S.17, Fn.15 und 16). Wenn 

Vultejus sei ne »Biuen an die Rechtssoziolo­

gie. formuliert und um Hilfe seitcns der 
Rechtssoziologie fur die Justiz nachsuch!., 
dann handelt es sich um Fragen nach der 
~idealen Größe« VDn Gerichten, n~ch dem 

»menschlichen Scheitern von Richtern«, 

nach Strukturen, die ein günstiges Arbeits­
klima in Gerichten ermöglichen usf. (S.610). 

Ohne Zweifel wichtige Fragcn, doch wie bnn 

man eine junge Soziologin dafür interessieren, 

es sei denn, ~ic strebt u nmi ltelbar eine der 
raren Positionen bei Infratest Burke Rechts­

forschung oder in einem Ministerium an? 

Keine Teildisziplin der Soziologie hat je ihre 
ldenti[ät allein aus ihrer Praxisrelcvanz -lind 

dies fur eine andere Disziplin - definien und 
ihren Erfolg an Gutachten für Ministerien 

oder Verwaltungen bemessen. Die Rechlsso­
ziologie ha[ keine Veranlassung, dies anders 

zu machen. 

Im Gegenteil. denn schlicßlich blickt sie aul 

eine beeindruckende Tradition zunick. Die 
Klassiker Durkheim und Weber haben die 

Rechtssoziologie in den Minelpunkt ihres 

theoretischen Denkens gestellt, und die ein­
flußreichsten unter den modernen - Lu hmann 
und I-bbermas - haben diese Tradition fonge­
setz!. TrOlzdem - so formuliert Doris Lucke 
brilli~nt und treffend wie ,mmer - wird die 
soziologische Welt ~von Nachtwandlern im 

Mondsch~llen des Rechts bewohnt ... und die 
Mehrzahl der Soziologinnen und Soziologen 
befaßt sich bevorzugt mit einer Gesellschaft 

ohne Recht und (übersieht) den (blemen) 
Rechtscharakter nahezu allerSozialbeziehun­

gen ... und nur selten gelingt es. das Recht in 
der Gesellschaft mit der Gesellschaft im Recht 
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Leibholz eine mögliche Emigration nach ha­

lien ins Auge faßte (S. t60 f.). In der Tat hat 

sich Leibholz, der sich im Jahre t93 j wegen 

seiner jüdischen Abstammung (,. Volliude~ in 

der NS-Terminologie) notgedrungen emeri­

tieren ließ, selbst nach seiner Emigr~lion auf­

fallend wenig zum Thema Amisemilismus 

geäußert . Vielleicht, so könme man spekulie­

ren, war dies seine Amwon auf die Anm~­

Bung der N;nionalsozialistcn (und nicht nur 

dieser), Judemum durch Abstammung und 

nicht durch Gbubenszugehörigkeit definie­

I't!n zU wollen. 

Susanne Benöhr war in ihrer Arbeit sichtbar 

bemüht, Leibho!z eine differenzierende Be­

lrachtung zukommen zu lassen. Vor allem hat 

sie den plauen Schritt vermieden, aus mögli­

chen Sympathien für den italienischen Fa­

schismus bei Staalsrechtlern wie leibholz 

oder Smcnd auf deren positive Haltung zum 

Nalionalsozialismus zu schließen. Inwieweit 

Lei bholz tatsächlich im italienischen Faschis­

mus eigene staatstheorelische Vorstd lungen 

verwirklicht sah, darüber läßt sich streiten. 

M. E. hat Benöhr in manche von Leibhoh. 

beschrci bend gemeime Äußerung zu viel 

Sympathie für den ilalienischcn Faschismus 

hineingelesen. Dies liegt vielleicht auch dann, 

daß Leibholz sich zum Teil bewußt mehrdeu­

tig ausgedrückt hat. Vor allem aber scheint sie 
mir trOtZ .aller SorgfaIr den 2eITi~senen Cha­

rakter von Lcibhoh .. der sowohl vOn scinen 

liber;alen Heidclberger Lehrern Thoma und 

Anschulz wie auch von seinen konservativen 

B~rliner Lehrern Tnepel und Smend beein­

flußt war, nicht genügend berücksiehtigl zu 

haben. Ein gen:1uerer Blick oHenban wdem, 

daß Leibholz, der in den politischen Massen­

parteien die TodcsbDten des Parlament.ans­

mus libcraler Pr~gung erblickte, weit liefer 

in der liberalen Tr:tdition verwurzelt war als 

diese These für sich gesehen erkennen läße)) 

Was Leibholz von vielen kons~rv~tiven Kn­

tikern der WfimaN!r Demokratie unterschied, 

war zum einen die Akzeptanz der Weimarer 

Verbs~ung als Grundlage einer demokrali­

sehen Suatsordnung,J' zum anderen die cle­

nlentare Rolle, die die politischen Paneien im 

demokratischen Prozeß rur ihn spicl!en. Gc-

Jl S;chc Cf"" ' Leib holz. Auflösung (Fn. ,8). S. 7J (·Au,h 
I.lß! sich Jit große ifldj\l'idu~li Sli sc~(' Eruwic1dunt; du 
Ict'l. !eo J~hrhundC'n(' ... wtd~, po/ifih:h ooch kulrurcU 
luslfu.chcn.- ). Sirh~ .lUch s~in( Verttidigont des Libera­
lismus grgcnubcr s<intm L('hrtr lri('pcl auf 0,., SU,ltS­

r«hlSt<hrcn>gung '?l' (rn. '.), 5.18 (wo er .l1erd;"&' 
luch dem Fa.schismus 7.ubiHige. diC'SL~n Wcn~('hlh .jNl~n -

1.lIs idcologi><h· Jnlu<rk<nnen). 
J. Sich. duu W;<$. nd. (Fn. I). S. i I; 11 &-, J' . 

wiß, vieles in seiner H~ltung war wider­

sprüchlich oder noch unausgegoren, wie das 

von einem sehr jungen Wissenschafrler -

Leibhol7. war zur Zeit der nationalsozialisti­

schen lvbchtergreifung crsl zweiunddreißig 

Jahre J)t - durchaus zu crwancn ist. Damit 

spiegelt sich in Leibholz' Weimarer Werk 

gleichzeilig die Wirklichkeil der jungen Re­

publik wider. Das N~ue, spric h die DcmokT;j· 

,ie, war da, ohne d~ß die alten Vorstellungen 

bereitS ihre Wirkung verloren hauen. Wie 

auch immer man jedoch die Einflüsse konser­
v:uiver oder gar antidemokr::nischer D~nk~r 

auf den Weimarer leibholz bewerten mag, 

einc Schlußfolgerung (die Benöhr trotz des 

von ihr gewählten Untertitels auch nichl 

zieht) wäre fehl am Platze: Obwohl Leibholz' 

nach dem Krieg 50 einflußreiche Paneien­

su.atslehre ih ren Ursprung in seiner Reprä­

sentationstheone nimmt und obwohl er in 

seiner Antrittsvorlesung im J~hre '918 diese 

und seine geisIeswissenschaftliche Methodik 

am praktischen Fall, dem italienischen 1':1-
schismus, zu demonstrieren versuchte, wäre 

es nicht gerechtfertigt, sein Nachkriegsenga­

gemem für den demokralischen Paneienslaat 

mit Hinweis auf diese Ursprunge zu desavou­

ieren . Die Probleme von leibhoh' Paneien­

slaalsrheorie liegen nicht auf der demokrali­

sehen Ebene, sondern eher auf der mangeln­

den Übereinstimmung seiner Thesen mit dfr 

politischen Wirklichkcir.)J 

Man/red H. Wiegl1ndl 

jiirgen Brand/ Dieter SLrempel (Hrsg.), Sozio­

logie des Rechts. Fes/sehnft /ur Erbm·J 8"m­
kenburg zum 60. Geb/lrwl1g, Baden-Baden 

(NomDl Verlag,geselljchaft) /998, 711 Seiten, 
DM /78,-. 

Dies ist eine ungewöhnliche Festschrift. Es 
dürfte nicht häufig vorkommen, daß ein Ju­

bilar als ~inhalclich erfolgreich, insticutionell 

erfolglos. eingestuft wird und seine Person als 

.Par.adigma. für die gesamte von ihm vertre­

tene Disziplin - so tUt es jcdenblls der Her­

ausgeber Dieler Strempel. Ebenfalls unge­

wöhnlich für eine Festschrift ist der Beicrag 

auf Seitc H : .Kopfwolkc., eine Zcichnung 

von Bcmd Kaslenho1:t., die eIße wolkige Zu­

sammenballung von Köpfen d.rSlelh . Dieser 

Titel ist demnach wörtlich und wohl auch 

paradigmatisch zu nehmen. Rechlssoziologie 

,H Siehl: tbcnd~ inJbcsondt.· ... c S_ 166-17°: loR-ll R. 
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zusammenzubringen~ (S, u~). D~s ist dann 
genau das Pcnd~nt zur RechtsUIS:lchcn­

forschung. 
Dabei demonsrrieren gleich mehrere Autoren 
(und eine Autorin) in diesem Band, wie 
fruchtbar die Rechtssoziologie für die g~­

samte Soziologie sein klnn. Klaus F. Röhl 
stellt die Frage - Isc das Rechl paradox? 
und deckt d~bei en p~sam einige erhebliche 

Probleme in Luhmanns Theorie aul, die nicht 
nur Rech15sozinloginnen zu denken geben 

sollten. Alfotls Bora (ühn an einer groß ~n­

gelegten empirischen Uncersuchung zur P,1r­

tizipation und Bürgerbeteiligung im Erörte­
rungstermin im Verwahungsverfahren vor, 
daß sich Habcrm:<s' und Luhmanns Theorien 
mil großem Gewinn über die engere Disziplin 

hinaus anwenden bssen. Doris Lucke zeigt 
am Problem der Akzeptan7. von Rechtsnor­

men, wie sich aus der Rechlssoziologic herau$ 
ein Beitrag zu den derzeit überaus aktuellen 

Problemen des Wenwandcls und der Indivi­
dU.:1lisierung in modemen Gcsellscbhen ent­
wickeln und wie sie damit entscheidende im­

pulse fur die soziologische Gegenwansdia­

gnose geben kann-
Nun kann man der Auff.ssung sein, daß die 
gesamte Rechtskultur des common law zu­

mindest in den enlsprechenden Lindern für 
den Erfolg des Unternehmens .. Lawand So­

ciety. ausschlaggebend gewesen sei. Es 
spricht einiges dafür, daß in diesen Ländern 
Recht wesentlich stärker der Nachfrage aus 

der Gesellschaft unterworfen isc, daß es den 

gesellschahlichen Überzeugungen und dem 
-common sense a stärker verbunden ist und 
d~mi[ auf ~ozi"len Wandel unmittelbarer rea­

giert. Tatsächlich konneen die Frauenbewe­

gung des 19. und dieses Jahrhunderts ebenso 
wie die Bürgerrechtsbewegung entscheidende 
Siege in den Gerichlsstilen für sich verbuchen, 

ohne d~ß zun~chst der Umweg über das poli­
tische SYS1:em erforderlich war. In Deulsch­

land, halien oder auch Frankreich wird d.ge­

gen das Recht hÄufig als Gegensatz zu den 
Praktiken des sozialen Lebens aufgefaßt, ein 
Resultat der Geschicht~ und Konzeption der 
Sta:lll ichkeit in diesen Ländern (Nci ken, zil. 

bei Harm Schepe!, S. 4S4). 
Das wird naturgemäß in den Beiträgen von 

Mare Galaneer und Lawrence M. Friedman, 
beide fuhrend(' :tnlerikanischc Rechtssoziolo­
gen, deutlich. Galanter gellt in seinem Beitrag 
über» The Media as a Legal Institution . be­
reit.< im litcl "on einer wenig strengen Ab­

grenzung der Splüren und einem intensiven 

Austausch zwischen dem Recht und seinem 
Publikum ~us - bis hin zu der Frage, was 
eigentlich geschähe, wenn das Publikum d .. r 

Potemkinschen Dörfer des Rechts vor allem 
in der Strafverfolgung gewahr würde. Fried­
man macht diese Position deutlich, wenn er 

dem ,trengen insLitutionellen Begrilf der 
.Rechtskultur. bei Blankenburg sein Kon­

zept entgegensetZ!, das sich auf das Gesaml 
VOll Werrc", Einstellungen, mOr.1lischen Re­
geln und Praktiken in einer Bevolkerung be­

~ieh!, in die d.lS Recht ein- und angebunden iSl 

und das die Erwanu ngen an das ReehlSsysLem 
besrimnll. In einer überraschenden Wendung 

kommt Hagen Hofs Konzept einer diszipli­
nären Verbi ndu ng von Rcclllssoziologie und 
Rechesedmologie dieser anglo-amerikani­
sehen Version der Rechtsso;:iologie sehr 

nahe. 
Gegenüber dieser, man möchte beinahe sagen 

sehr mutigen Perspeklive des Unternehmens 
~ Law and Socicty« werden die ~tsächlichcn 

oder imaginäre~ Abgrer\2ungen hierzulande 

deutlicher gemach!. JUlta Limbach zieht eine 
klare Linie: Weder bnn der demoskopisch 
erf~ßte Volkswille als voraussehbare oder 

mögliche Aheptanz richtcrliche Entschei­
dungen bestimmen, noch die Anerkennung 
bestimmter Elllschcidungen als Ausweis ihrer 

normativen Richtigkeit interpreliert wt'rdcn. 

NichlS k~nn diese Position besser bestätigen, 
als W;tS wir über die Akzeptanz der juristi­
schen und speziell strafrechtlichen Bewälti­

gung der Vergangenheit wissen. 
Jedoch kann dies nicht die vollständige Erklä­

rung zum Stand der RecillSsoziologic inder 

Bundesrepublik sein. Das bringt uns zurück 
zu der Generation der WIssenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, die Erhard Blankenburg 
mehr als andere milgepriigt hat. Sie beland 

sich nach eigener Einschätzung" Vor den To­
ren der Jurisprudenz. (LaUlmann)und mußte 
im wesentlichen auch don bleiben. I n seinem 

Werk -Das Problem der Gener~Iion in der 
Kunstgeschicllle Europas. (I. Auf!. t9l8, 
Leipzig) machte der KUDSlhistoriker Wilhe1m 
Pinder die -Gruppierende Kraft der Gleich­
altrigen« erslm~ls Zu einem <:cmralen Gegen­
s{~lld der Untersuchung. Generationen lassen 
sich hier an der Wahl der Sujets, an der Per­

spektive und Farbigkeit , nn der Ikonographie 
und der An und Weise Idcnlifj'lieren, wie sIe 

ihren Gegenstand ins Bild SClzen. Weniger die 
gemeinsame Erfahrung (wie beim 50l.iolol;en 
Mann heim wenig sp~!cr) ~ls vielmehr die ge­
meinsame ,Sprache< macht die GeneraLion Zu 
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]08 einer erkennbaren Einheit und die Entwick­

!ung bescimmenden Krafl. Eine solche ge­
meinsame Sprache hat die Genemtion der 
Rechtssoziologen ohne Zweifel gehabt, und 
sie iSI in dem Band klar LU erkennen. Dabei iSI 
es wohl weniger das anfängliche gemeinS1me 
Imeresse an der J usriz- und Richtersoziologie, 

das auf Dauer wirksam war. Relaliv rasch war 

zu erkennen, daß sieh hier aUenlaUs der Ein­

lluß ci nes professionellen Emscheidu ngspro­
gramms herauskrisraUisieren ließ (7.8. klar in 
der Slrafrechtssoziologie) Slall der erwarteten 
von Herkunft und Schicht gepräglen Ideolo­

gie (\'gl. den Beilr.lg von Bryde zur Verhs­

sungsgerichtSbarkcil). Dariiber hinaus h<\ben 

sich die juristischen Berufe und ihre Rekru­
lieT1Jngsb~sis entscheidend verändert: Am Ju­

rastudium sind heUle Frauen glcichbereduigt 
beteiligt, und es diem keineswegs mehr der 
Selbslrekrulierung \Ton Eliten, sondern i,t 

zum Vehikel des Aufstiegs für die verschiede­
nen geseUschaftlichen Gruppen geworden. 
Allerdings fehlt nun eine Soziologie der juri­

slischen Profession, und diese Lücke machl 
der Band trolZ der Beiträge von ChriSlOph 

Hommerich zum Syndikusanw~h und von 

Elmar Gdlner zum STAR-Projekl der Bun­

desrcclllSanwahkammcr überdeurlich. Hier 

wird die RechlSsoziologie neu ~nsetzen kan­
nen und mussen, und dami( er6ffnen sich 

Möglichkeiten, 'In die US-amerikanische Pro­

fcssionssoziologic ebenso anzuschließen wie 
die eigene Praxisrelevanz Zu beweisen. 

Wesentlich entscheidender für die wissen­

schaf diche Ikonograph ie dieser Generation 
war wohl, daß das Recht und seine Instil1Hio­

nen zunächst tatsächlic h ehcr im Gegensatz 
zur ,Gesellschaft< lInd als Ausdruck srn tli­

eher Herrschaft und Sleuerung in diese hinein 
gesehen (und kritisien) wurden. Dazu mag 

Luhmanns Systemtheorie mit ih rer strengen 

Abgrenzung der Sphären beigetragen haben 

ebenso wie die Sleuerungsthcorie des Rechts. 
Das halte zur Folg~, daß die ,Zivilgesellschaft. 

mil ihrem eigenen Geflecht sozialer Bindun­

gen, moralischen U Tlci len und Bewertunge.n, 
die in3titutionellcn ,links< ~,um Rechtssysre.m 

und die Entwicklung eines kollektivcn 
Rechtsbewuß tse ills weitgehcl1d ausgeblendel 

wurden. Rüdigcr Lautmanns Beitrag .Norm 
versus Trieb versus Norm. Über die juristi. 
sche Dis7ipl;ni~rung des Sexuellen- macht 

diese Positiol1 noch einmal deutlich, indem 

dem SI~al ein unmiuclbares Imeresse an der 
sexuellen Sclbstdiszipli nieru ng der Bürgcnn­
nen und Bürger unterstellt wird (S. 90), als ob 

nie 1,1 ein Incercsse VOTI farn ilienverbänden, an 

der K i nder.lU f zucht oder auch ei n Eigeninrer­
~ssc an Erfolg und K1mcre hier wirkungsvol­
ler sein könnten. Jedoch relativicn er zum 
Schluß dies<' Position, indem er dies Verhält­
nis eher als Imerdcpcndcnz und Multidimen­

sionalitäl, als ~Gr~uzone' denn als "duale 

Spannung zwischen Norm und Trieb" 
(S. tO I) charakterisiert. Auch Huben ROll­

lculhners Beilrag "Zum Rechfsfrieden . ist 
diesem Generat ionsdiskurs zuzurechnen, 
wenn er messerscharfe Ideologiekritik an 
der Verwendung des Begriff~. Rcchtsfrieden~ 

in der juristischen Zunft und Politik betreib! 

und doch ausblendeI, in welcher Weise die 
Markl- und Zivilgescllschaft auf gener~lisier­
les und InslilUlionenvertrauen angewiesen 

bleibt. 
In Erhard Bbnkenburgs Werk kommt diese 

generalionslypische Perspektive in ZWet 

Grundlinien oder bes~er Grundüberzeugun­

gen zum Ausdruck. Das ist ZUol einen die 
dezidierte Ablehnung, ein Konzept wie Moral 

überhaup t in die rechlssoziologische Analyse 
ein7.ubeziehen, die er mit Luhmann leilt. Auf­

f~lIig ist es schon, &lß die Venreter einer Ge­

neralion, die von ihren Ellern und Lehrern 

erstll\als in der Geschichte der ßundesrepu­

blik öHendich moralische Widerstandskr.lft 

verlangten, Mor~1 gleichzeilig aus der IVisscn­
schah lichen Perspektive Verballnltn. Das iSI 

bezeichnenderweise Erhard Blankenburgs 
Kolleginnen und Kollegen in den Niederlan­

den aufgcfallen, so Pefcr Ippe! in seinem Bei­
Irag ,The Moraliry of Empirieism« (»Bl~n­

kenburg ... abhors moralism<, S. 86) und vor 

allem Jaquclin dc Savornin Lohm:mn, die die 
Entwicklung der niederbndi,chen Kriminal­

prävention im lelzten Jahrzehnt darSleile. 
Diese bewegle sich im Spannungsfcld von 

Liberalität und zunehmendem Burgerunwil­
len, vor allem uber die Drogenpolitik und 

deren sicht- und erlebbare Folgen. Hätte 

man diesen Unwillen i gnorien, so der Schluß, 
wäre möglicherweise eine SilUarion enlSun­
den, in der die Bevölkerung das Recht in ei­

gene Händc genommen häne. Die Verfasserin 
endct mit der listigen Frage: plsn'l thaI a situa­
I;on Erhud Blarlken hurg, given his flirtation 

with ~n~rchy and lhc bw, wOllld Jpprecia.te?" 
(S.p,). 
Zum 7.weilen lindet sich diese Perspektivc in 
seiner »Angcbomhcoric. des Rechts, die zu­

n:ic1lSlzu cinerslrikl inslitulionellen Konzep­
tion Jer Rechlsk u Itur fiJ h rl. Knli ker sind hier 
Fricdm~n in dem gcnJnnten BCllrag sowie die 
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niedcrhndischcn Kollegen Freck Bruinsma 

und A ndr': J. Hockema. BClde kennlCcichnen 

einen typischen niederländischen Stil, Pro­

bleme und Konflikte pr~gmali~ch und bevor 

sie in den streng regulierten Diskurs des 

RechtS übergehen, zu lösen, den sie ganz 

ohne Zweifel der politischen Kultur und hi­

storischen Tr:adition zurechnen, womit sie vor 

allem die Nachfr:age \Jnd Akzeptanz in den 

Blick nehmen. Zwci weitere Studien zum in­

ternarionalen RcchLSvergleich von [-Jarm 

Schepel ( .. The Mobili1ation of European 
Communiry L~w~ ) und von ChriSli~n Woll­

schläger ("Exploring Global bndKapcs of 
Litigation Rates«) Iragen empirisch begrün­

derc Zweifel an der strikten Angebolsthcoric 

vor, in der die Rechtssubjekte im wesentlichen 

nur auf das instirulionell Vorhandcnt reagie­

ren . Irmrraut und Albrecht GOIZ von Olen­

husen weisen in ihrer Untersuchung - Kollek­

tives Rechtsbewußtsein im Wandel: Die Re­

volurion in Frankreich und Deutschland 

1848/49 als Beispiel« auf die soziale und in­

slilulionclle Sprengkrafl der Rechtsn~chfr~ge 

in einer {C"VoIUlioniucn Situation hin. Schließ­

lich ist im Anschluß an Doris Luckcs Beirrag 

zu fragen, wie tragf.ihig ein ~olchcs Konzept 

für eine Gcsellsch~r. ist, in der die Menschen 

sich ganz überwiegend ll~ Konsumcmcn und 

potcmc Nachlragcr verSlehen. Das gill analog 

für die globale Ebene, wo sich NGO's zU 

mächtigen EinOußgrößen entwickelt haben. 

Jedoch ist Erhard Blanke.nburg viel zu sehr 

in der inu~mationalen rechlssoziologischen 

Communily verwurzelt, dem Unternehmen 

.b", 3ndSoclery" zu sehr verbunden und im 

übrigen ~u unabhängig und innovativ, als daß 

er nicht Forschungsri,htu ngen angesloßen 

und Konzepte entwickelt hälle, die gen:l.u 

jene Linie zwischen Recht und Gesellschafl 

überschreiten. Dazu gehören vor allem die 

UJlIersuchungcn zu alternativen Formen der 

Konfliktlösung lußerhalb und den rechtli­

chen Verfahren vorgc1agen, wic ~uch jcne 

Formen der informellen Sleuerun/:, dic sich 
2wischen Verwaltung und BNtieben bei der 

U msec~u ng des U mwehrcchls entwickelt hJ.­

ben (vgl. den Beitr~g von Leonie ßreunung 
. Sleuerung durch Rechr?J Hier haI Bbn­

kenburg mil KOn7.eplen wie .Gradualisic­

rung" und .. Mobilisierung« wicht ige Impulse 

gegeben. Der Medillion und Konfliklschlicll­

rung stellen sich die Nachfrager in so~i~lcn 

Bezi,·hungen und Bezügen, die noch g.nz un­

gehobelt und ungcschliffen durch Jen juristi­

schen Diskurs sind, eben mit ,. eigcnständi-

ge(r) emotionale(r) und moralische(r) (siel) 

Qualität« (S. 656) , wic Ho(fmann-Riem in 

seinem Beilfag zu -Mediation ~ls moderner 

Wcg ~ur Konniktbewähigung. konstatiert. 

Da kommen olmpulskr;;hc von Sclbstregulie­

rung~ (Hoff mann-Riem, ebenda) oder Strate­

gien des lit-for-Tar in der nation~len uod in­

ternationalen Regulierung zur Sprache, die 

für d"s Unremehmen -lawand Soeiety« 

ganz selbstverständlich sind, jedoch hierzu­

lande der Ansm:ngung des Sprunges über die 

Grcn2e von Recht und GcselJscha!t und des 

Hcr~usrrClens aus dem dogm~tisehen Ge­

hause bedü nen. 

Hier zeichnet sich nun eine neue Entwicklung 

ab, die :ihnlieh wie bei Generationcn in dcr 

Kunsigeschidllc lei!s notwendige Konse­

quenz , teils Kritik und Ncgalion ist. Die 

GrelllCc wird nunmehr zwischen dem profes­

sionellen und dem gesellschaftlichen Rechrs­

diskurs gezogen, und narurgcmäß isr sie kaum 

zu ziehen. In Medi:\Iions- und Konnikt­

schlichtungsverfahren durchdringen sich 

heide Diskurse ebenso wie in Verfahren der 

Partizipation und Akzcpl~n7..sicherung. Daß 

damit Konflikte weniger geschlichtet als häu­

figer zur Spr~che gebr:acht werden, 7Cigl Bora 

in seinem bereits erwähnten Beirrag und ph­

dien cnrsprechend auch fiir eine .Entmi­

schung« . Bei 311er notwendigen Abgrenzung 

kommt Julta Limbaeh nicht umhin, den ge­

sellschaftlichen Disku rs in di... Beraru ngs­

r~umC' des VerfassungsgerichIs einzulassen. 

lrri!3tion durch Recht und Irritation des 

Rccht.s sind also gleichermaßen zu ver,<eich­

neo. Wie stark sich die Gesellschaft des Rechts 

bemächtigt und ihren eigenen Rechlsdiskurs 

nichl nur fühn, sondern dem ReehrS5ystem 

aufdrangr, zeigen vor allem die Beiträge zum 

Thema. »Medien und Rechc a von Mare G~­

lamer und Rudoll Gerhardl, sowie - eher 

IhcQfetisch orientier! - von Wemer Kr~wierz 

und Rüdigcr Voigt. Eine globale Varianre die­

ser Enl"wicklung führt Gumher Teubner in 

seinem sp~nnenden Beirrag zum • Transler 
von Rechtsnormen. VOr. Pra:!ise positionien 

cr sich mil dem Konzept der nRech15irrila­

tion a zwischen kultureller Singularilät und 

Konvergcnnhese, ein Konzept, das ohne 

Zweifel ~uch auf den innergeseLischa.hlichcn 

"Tr;"msfer« von Rechls- und anderen Normen 

anwendb~r sein diirfle . 

Ich fürchle, ich h>be mil dieser .Rezension die 

"homöopathische Dosierung« .. n SOlCiologie, 

in <ler Dori s Lucke (S. 2.H) sie J unslen fur 

zurräglich h~11., überschrilten. Das bringt 
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lIO mich zum Au.sgangspunkt der Herausgcber 
zurück - zum Resumcc und zum .inslitUlio­
nellen Scheitern- der Rechtssoziologie. Be­
zieht man die Zahl der Rechtssoziologinllcn 
und Rec htssozio\ogen, die demnachst ~m Ver­

f~ssungsgerichl sein werden, nämlich vier, auf 

die k Ici ne Com m unilY, d"nn dürfte kaum eine 
Teildisziplin der Rechtswissenschaft dcr~rtig 

erfolgreich sein. Entscheidend iSI natürlic" 
die institutionelle Verankerung des Faches, 
und )',,,r ist, folgt man den informicnen Stim­

me)1, im Zuge dcr Ausbildungsrcform ein 

Kahlschhg zu befürchlen. Dies ist keineswegs 

notwendig oder geboten: In den USA, Au­
straljen und Großbritannien bh.ihen und ge­

deihen .. Socio-Iegal Sludies~ an jurislischen 

Fakultäten und Law Schools und sind bei 
Studenti nnen und Studenten sehr bei iebt. Je­

doch konnte dies die Stunde der Soziologin­

nell und Soziologen sein. Wir h~ben uns 
schließlich vor den Toren der Jurisprudenz 
lange genug kalte rüße geholt. Die neu ge­
planten Studiengänge zum Public und WeHare 
Managemenl, zur (sozialwisscnschaftlichc.n) 

Kriminologie, zum europ~ischen und inler­
nllionalen Vergleich oder zur Globalisicrung 

werden Recht und Rechtssoziologie mil ein­
beziehen müssen. Von Erhard Blankcnburgs 
Angebotstheorie sollten wir in diesem Zu­

sammenh~ng lernen und dezidiert institutio­

nelle wie inhaltliche AngebOle mlChen; dit 
Nachfrage wird ~ich dann von ~elbst einstel­
len. Für Anbieler wie für Nachfrager kann 
dieser Band richtungweisend sein. Wir koope­

rieren gerne - .ber nichl aus dem KeI!crge­

schoss der RcchlSl:llsachcnforschung her­

aus. 

SUi"nne Kars/edl 

Ronneberger, Klaus} L""'7:, Sleph,m/jalm, 

Waller, Du S/.4dL tl/i BI'IIl~, Bonn (j. H. W 
Diel<:) 1999, 240 SeiLen, 24,80 DM. 

Der WJndel von der lndustric- zur Dienstlei­

stungsgesellschaft, die Neoliberalisierung des 
Winscha(ls~yste",s und der damit verbun­

denc Wandel der SozialsYSleme zeigen ihren 

r~umlichen Niederschlag insbesondere in den 

Sladten und deren Peripherie. Die Autoren 
Klaus Ronncberger, Stephan Lan:.: und Walter 
Jahn gehen der Fr~ge n:ich, ob die durch cl iese 

E nl wiek lu ng ausgelösten sozialen ßrüc he mit 

einer Politik der . innercn Sicherheit" bearbei­
tet werdcn. 

Um das Uneil vorwcgzunehmen: Das Buch 
ist absolul Icsens\vcrI. Die Monographie bc­
slichl besonders durch ih re leichte Lcsb~rkeil 
(worunter die Qu~lilal des Inhaltes erfreuli­
cherweise niehlleidet) und durch eine pnzise 

Gliederung und b.etet einen facellenreichcn 

Blick auf die Thematik. 
Im ersten Kapilel wird umer del111ile! .. Ende 
der AusbausIrecke. StaolCI"\lwicklung nach 
dem Winscbft,wunder. dcr Nicderg~ng 

der indusuicllen Struklur beschrieben, dercil 

Grunde freilich Stark divergieren. Ende der 
70er Jahre sanken die TransferleisLUngen des 

Bundes an Länder und Kommunen, die lelZ­

tere ZUr ,·kommunalen Selbsthilfe ,< (>3) mit­
tel s einer akliven Soz iaJ- und Bcschäfligungs­

polilik zwang. Südt<: entwiekehen ein Selbsl­

verSländnis als Unternehmen, das mit anderen 

Städlen und mit der eigene'l Peripherie kon­
kurrierte. Es beg~nn der Rtickzug aus ellln 

fUfSorgeorientienen Polil ik, die sich zum Bei­

spiel am sozialen Wohnungsbau ablesen ließ. 
Schon hier wird deutlich, daß effektive Inslru­

mente zur Mindenlng sozialer Segregation 

zugunsren einer weubcwerbsoricnricnen Po­
lilik :>.ufgegcben wurden. 
Mil di~ser Entwicklung wurde gleichzellig 
der Wandel von der IndUSlri<>· zur Dienstlei­

stungsgesellschaft vollzogen. A'n Beispiel 
Bcrlin zeigen die Autorcn auf, d:o.ß manchen 
Industriebetrieben keine Chance auf Zukunft 

gegeben wurde, weil sie dem Projekt Dienst­

leistungSSlade im Wege standcn. Mil diesem 
Wandel ging ~uch die Dercgulierung von Ar­
bcilsvcrhiltnissen einher: Niedriglohnjobs im 

Bereich von Gebäudereinigung und Sicher­

hcitsdienslcn finden sich mittlerweile zu 
Hunderttausenden. 

Die Konkurrenz gegenüber der Peripherie 
begründel sich ,,"ufgrund deren eigener Urba­
nisi<.>rung, wie das Beispiel FrankfUrler Flug­

h"fen leiSI, de, nichl nur ein Lande- und 

SlartplatZ für Flug2.euge, sondern auch eine 

riesige Shopping-Meile d~rstclh . Diese Ent­

wicklung beinhalwein großes Konfliktpo­
lentj~l. zu m einen im Hinblick auf die Um­
wcltbclastungen (wie FI;;chenvcrbr~uch oder 

sehr akluell die weileren Ausbauphnungen 
zum FrJnk{urter Flughafen) oder die Venei­

lung von Gewc rbesleueraufkommen. 

Im zweilen Kapitel beschreiben die AUloren 
die Gcntrifi~. icrung von Sl~dtvierteln und den 

damit verbundenen Diskriminierungsdiskurs, 
insbesondere gegenüber MigralHen. Dil' Ur­
sache für Gcnlrifi~ierung liegl insbesondere 
in der zunehmcndtn Umwandlung von Micl-
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In Eigentumswohnungen, der Privatisierung 

öflendichen Raums durch Shopping-Ma ll,. 
Themenparks und Urban Entertainment 

Centern sowie der Ausweiru~g des DienSl\ei­

smngssektors. Besonders interessanl ist di~ 
Entwicklung bei der Deutschen B~hn AG: 

Im Zuge dcr Privalisienlng der Bahn und 

der A uftcilung der Bahn in verschiedene Hol­
dinggesellschaften ist jede einzclne Holding 
dem Gewinnstreben verpll ichtct, was lUI" Ver­

marktung von ß.lhnhÖfen als Shoppingmalls 
führt und zur Verwertung brachliegender Flä­

chen, insbesondere von Güterbahnhofen in 

InncnSladtlage, die aufgrund des fas! gänzli­
chen Rticbugs der Bahn aus dem Gtitcrtrans­
port nicht mehr benougt werden. 
Die mit dem Entscehen von Mall, und Jer 

neuen Bahnpolilik verbundene Privatisierung 
von öffentlichem Raum behandeln die Auto­
ren im driuen Kapirel ~Law :>.nd Order in den 

St~dten •. Insbesondere Submilieu.\ sollen den 
Besucher und Kunden von I nnenst:idten beim 

Shopping und Genießen der Erlebniswelten 

nicht slören. Aber gerade diese Stlbmil ieus 

sind ~uf die [ nnenstädlc aufgrund deren spe­

zifi.,cher Funktionen wie zum Beispiel dem 
Sitz karil:ltivc.r Organisationen angewiesen. 

"Gegcn solche formen der sozialen Aneig­

l1ung end"l(el sich seil Beginn der neu nz iger 

Ja.hre ein verstärktes Repressionsprogramm ... 

(t.39) Mimlzur Durchsetzung sind sog. Ge­
hh renschurzverord nu ngcn, die Privatisie­
rung öffend ichen Raumes, die i nsbesondcre 

von Gcschilftsleulen propagiert wird, sowie 
der Aufstieg priVAter Sicherhcitsdienslc und 

kommunaler Bürgerwehren zur Überwa­

chung dieser Raume. Eine weitere D'mension 

stellen .'og. Pravenr ionsr.itc dar, die jedoch 
nach Auffassung der Autorcn in den meisren 
Fällen wor allem im Sinne einer vorbeugen­

den sozialen KontrQlle tätig s; nd, vOn org~ni­

sierren Interessengruppen instrumenralisierr 

wcrden und cine Ausweilung poli~.eilichen 
Handclns in kb5sische Felder der Sozialarbeit 
bedeuten.« ('70) Sehr gut dargestellt ist in 
diesem Zusammenhang die Enlwicklung im 

Bereich der inneren Sicherheil Auf Bundes­
ebene von der Terrorismusbekämpfung der 

70er Jahre über die faktische Abschaflung 
des Asyl rechts bis zur Diskuss ion von 
~Zcro Tolerancc«-Modellen une! der A ufwer­
tung d~s Bundesgrenzschutzes zur faktischen 
Bundespolizei. 

Breiten Raum wird der Analyse der Lcgitima­

t ion der oben gesehi Idenen Maß nah men ci n­
ger~umt. Das Mono nMan muß die Ängste 

der Bürger ernst nehmen. sehen die Autoren 
als vorgeschoben: "Daß Sicherheilsbedürf­
nisse innerhalb Jer Gesellschaft gegebenen­
falls auch von der politischen Klasse nicht 

ernst genom men werden, belegl exern plarisc h 
der Konflikt um die Atomenergie der vergan­

genenJahrzehnle. Damals ugumentienen die 

Regieru ng und die etablienen P~rteien völlig 
en!!;egengcsetzt: Man musse der Angstpanik 
und Sicherheitshysterie der A K W-Gegner mi t 
sachlichen und rationaleri Argumenten ent­

gegentretcn und der BevölkerUllg klar m'l­

ehen, daß angcsichts der Wahrscheinlichkeit 

eines Unfalls die artikulienen Bedrohungsge­
fühle ,'öllig unangemessen seien ... (18!) Nicht 
zu ulllerschatzen ist ~uch der popu listische 
medi ale Di~kurs, der die Wiederkehr von ·'ge­

fährlichen Klassen .. hel";1ufbeschwön und so­
mit das repressive Programm schmackhaft 

macht. Haup!zld dieser Diskurse stellen Mi­

granten dar, die - so /.Um Beispiel die Auffas­
sung der Frankfur/er ALlgemeinen - in form 
von Drogelldealcrn und Kriminellen die öf­

fclllliche Sichcrhei t bedrohen. 

Im Zuge der neolibcralen Umgcslalrung der 

Gesellschaft und dem damit verbundenen 
Wandel der Sozialsystcme (vom weIfare­

zum worklare-<tate) kommt den Städten 

nach Au ffassll ng der A ulOren eine wichl ige 
Rolle zu. DUTch diesen Wandel ko mmt es zu 

einer ,.Unterminierung des sozialstaadich 
vermillc\lcn Klassenkompromisses« und 
»zu ciner Ncukonstilution der Machr- und 

AusbcUlungsverhältnisse« (197). Sinn der 
Umgestaltung von R~umen ist es eben nicht, 

die Ängstc der Bürger ernst zu nehmen, SOn­

dern den wachsenden Abstand zwischen ver­
schiedenen Kbssen und s02i~lcn Milieus zu 

legitimieren. Sozial homogene R~ume sollen 
ge>chaHen werden. ~Die repressive Ausgren-

7ung von Menschen, die als nicht rcgcikon­

form definien werden, läßt sich erfolgreich 

damit legitimieren, d~ß es dabei um die Ret­
tung der räumlichen Kon(rolle und die sOl:ial­
kulturelle Hegemonie der Gemeinscha.ft der 
sogenanrllen Wohlanst~ndigen geht.~ (.00) 

Was bleibt zu tun? Die Autoren sehen bei 
Sozialwissenschaftlern, Archi tekten und Pb­
nern durchaus ein großes POIcnlial VOn Kri­
tikern des »urbanen Revanchismus .. (206). 

Mit '<0l:;' Jnncn,,~dt-Ak';()n~n ;n Form von 
Prolestaktioncn, VeranstallUngm und Kino­
SPOIS wi rd versucht, diesen urbanen Revan­
chismus zu thematisieren. 

Mdllhias Heyck 
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JU Jürgen Ba<!, TOlaliL;"rer Pluralismus. Z,. Fram 

L Neumanm Analysen der politiJrlJhl und 
rechtlichen Stmklltr der NS-Her»chaft, T'i­
bingen (Mohr Siebeck) '999, 318 Seiten, 
DM 118.-. 

Jurgen Bast hat ein Buch vorgelegt. in dem der 
Versuch unternommen wird, nicht nur - wie 

im Titel angekündigt - N eumanns Analysen 
der politischen und rechrlichen Struktur der 
NS-Hcrrschah .. sondern ~uc:h diejenigen der 
Weimarer Republik >werkphasenimmanent 
zu rekonstruieren « und ihre wissenschafts­

und ideengeschichtlichen Bezugspunkte her­

auszuHbeiten (5. 4)' Nicht dagegen ist es die 
Intention des Verfassers, Neum3nns TI,esen 

auf ihre rheoretische P]ausjbilitiit hin 7.U tiber­

prüfen (S . 4). Dies bedeutet, daß sich eine Re­
unsion des Buches ihrerseits (zumindest 
prinzipiell) ci ner Diskussion der Über2eu­

gungskrah Neumannseher Argumente hin­
sichtlich der politischen und ökonomischen 

Entwicklungen in der Weimarer Republik 
und in der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft zu enthalten hat und be~chränkt 

bleiben muß auf d ie Frage der Sti mmigkeit der 
Einordnungen Neumallnscher Theorieele­

mente, die Verfasser vornimmt. 

Das Buch ist ~ufgeteilt in vier Hauptkapitel: I. 
Der ZUSJ.mmcnbruch der Weimarer Republik 
- Ebenen der strategischen Kritik Neulllanns; 

Il. D~s politische System des Plur~lismus; 111. 
Das Verhältnis von Okonomie und Politik -

Neumanns Evolutionstheorie des Kapitalis­
mus; rv. Rechtlich garantiene Fr~iheil und 
SI131ssouveränität - Neumanns Evolutions­

theorie des RcclusstaalS. Als Hauptthese 
Neumanns stellt der Verf~sser heraus, daß 

die Weimarer Republik als Übergangsphase 
:w OJcnen sei, in der alle dominanten Ent­

wicklungstendenzen bereits auf die Konstitu­
ierung des Nationalso:Liali~mus zusteuerten 

(S. 24). Als (konstante) soziologische Befunde 
und (variable) Theorieclcmente fungieren d~­

bei Massendemokratie und Monopolkapita­

lismus. 
Bast :Lieht die von Neuman1\ im j.-wei\igen 
historischen Kontcxt entwickelten Argumcn­
(ationsserängc prä2.isc nach. Zunächst der ,.rc­

formisli sche« Neumann' • für den die Weima­

rer Reichsverfassung Ausdruck einer Parität 

I Vgl. (.h~1,I i nsb~ . : Frlnz L.Ne\lmann . Dit ~ oz.il 1e Bt=dcu · 
nJrlg dtt' Grundrechte in der Wcirl1,lrcr Vcrf.lss\Jng (19)0) 
und dtf3 .. Ober die Vor3usscl:l.UllgCf) und Jen Rechtsbe. 
griff e-iner Wiruch;afuverfanung ( 193 I). bc:ide1 in deu .. 
,~:ri rt.s(:hOlft, Staat, DcmolH':I lit. hug. von A lfot'l~ SÖlln(,f. 
Fr.tnkfu rt.m M,in ' 978, S.1 7 f1· "". S. 76f1. 

von lohnarbeit und Kapital iSI und die er als 

pluralistisches Kompromißsystem ~nsieht, 

das angesichts der Präsenz der Arbeiterklasse 
im P~r1ament durchaus eine Transformation 
in sozialistischer Richtung auf gesel7.lichem 
Wege erlaubt. Pluralismus stellt sich dabei für 
Neumann nicht ~Is Vielfalt vereinzelter Indi­
viduen dar, sondern spricht die Differenzie­

rung der Gesellschaft in soziJ Ir Gruppen an, 
meilll also eine kollektive Demokratie 
(Fraenkcl), in der das Individuum Rückhalt 
lür die DurchsetzlIng seiner Rechte findet. 
Nach dem Scheitern der W ... imarer Republik, 

da..< mit dem faktischen Übergang zur Präsi­

d;aldikLlrur 1930 ansetZIC, rdlektien Neu­

mann (in7.wischen seit 1933 an der london 
School 01 Economics als ersler St,uion seiner 
Emigration) dessen pol ieiseh ... und so:;;io-öko­
nomisehen Gründe und nimmt damit - Base 

betont dies zurecht (S. 9)) - einen method i­

schen Sundpunktwechscl vor: Er sieht die 

Verfassung nicht mehr primae unter 5(a~ts­
rechtlich-dogmatischen Gesichlspunkten, 

sondern es gehl ihm um clie soziologische Er­
forschung der historisch-so1.i~len Krähe, die 
eine Vedassong hervorbringen und in ihrer 

empirischen Gehungskraft tr'lgen. Für die 

F.ndphase der Weimarer Republik konSl3tien 
Neumann einen grundlegenden Wandel des 

Verhaltnisses von Sla(lt und Gesellschaft, her­

vorgerufen durch die Konzentration d ... r Ent­

wicklung des Monopolkapitalismus. Basl re­
kapilulien die Ergebnisse von Neumanns Ge­

dankengang prä>;;sc: . An die Stelle dezelllra­
ler, anarchischer Entscheidunge!l \Ion indi,·i­

duell den Gesetzen des Marktes unteJWone­
nen ökonomischen Subjekten tritt die 2.en­
tralisiene ,politische. Entscheidung von 

marktbeherrschenden, den Markt kollektiv 

organisierenden Monopolen • . Die Auswir­
kungen zeigen sich in dem, was Neumann 

den " Prouß der Vers(a~tl ichung der Gesell­
schaft« nennt': Der Staat unterstüt7.t den or­

ganisierten Kapitalismus (durch Subventio­

nen, ZollerhöhulJgcn, Einf uhrbeschränkun­
gen eIe.) bereits deshalb, wei I ihm die BchelT­

schungdes Weltmarktes als nationJle Aufgabe 
erscheint.Wie Bast minutiös herausarbeitet 

(5. I S9 fl.), umschreibt Neum:\nn die grund­
legenden Veriinderungen des Verhältnisses 
von Polit ik und Ökonomie am Begriff des 

Eigentums als der Grundinstitution des Ka­

pitalismus und zwar - gcnauer - an dem, w.,\s 

.1 Fnn:( l.Nt'um.t nn, Djc Gc'Wcrks.chlftt:n i" der Dcmokn. 
,ie und in der Diktalur (1 93 5). in: dcrs ., \\;.'i rt~Cha(l. St il.H, 

D.' mok",'o (1' .... ). S. ' H H. (' 77)' 
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er die Konnexgar:2mien des Eigentums nennr, 

Haucn im Konkurrem:bpitalismus Vellrags­

und Gc",crhefreiheir die Funktion einer 

marktformigen Rcproduktion des Wen ge­

halts d~s Eigentums, so erbngl im Monopol­

kapitalismus (aufgrund insoweit durchaus 

parallel laufender Interessen von Monopoli­

stcn und Staat) die sraatlichc Imcrvenrion die 

dominierende Rolle als Konnexgar.antie des 

Eigentums, Die Incensivicrung der SLlaLStä­

rigkeit im Bereich der Ökonomie haI., wie 

Neumlnn unterstreicht!, ein qu~nt..ilatives 

und q ualitat ives Ansch wellen Jer Slaalsbüro­

kratie zur Folge, Dies führt zu einer schlei­

chenden Denaturierung des Systems der p~r­

lamenruischen Demokrarie, Die Arbeiter­

klasse, deren Schlagkr~f( im Monopolkapit.1-

lismus durch die sozio-ökonomischen Um­

struklurierungen (Zunahme von Angestell­

ten , Substituierung von Facharbeitern durch 

gewerkschaftlich schwer organisier bare 

Gruppen wie ungc:lemle Arbeiter und 

Frauen) ohnehin an 5rärke eingebüßt har 

(Basl gibt S, IS6!J P eine pdzise Zu~ammen­

fassung der A!'ßUmcnlarion Neumanl15), kann 

auf p~rlamenlarischem Wege den bürokrat i­

.ienen StaalSapparal weder steuern noch e(­

fekllv kOfllr-ollieren. Der ;nnerh~lb der Wei­

marer Republik entstandene, sich vornehm­

lich aus Staarshürokratie und prinzipiell Je­

mokrariefeindlieh agierender JU$tü zusam­
mcnselzcnde .Anti-5taatu· signalisien d~ 

Ende der parbmentarischen Demokralie_ 

Bast sicht in Neumanns Analyse des plurali­

irischen Systems von Weim~r unrtrden sozio­

ökonomischen Bedingungen des Monopolka­

pi[alismus bereits die EntfaltUng des Katego­

rien-Ensembles, das für NeulTlanns Untersu­

chung der polilischen Strukrur der n3tion4 1-
sozialistischen Herrschaft relevant ",ird 

(S. 105). Er inrerprcticn Neum1nn,~ Aussage 

im ßehemOlh, in der herrschenden Klasse des 

Nalionalsozialismus seien .vier verschiedene 

Gruppen « rcpräsentien : "die Großindustrie, 

die Panei, die Bürokralie und die Wehr­

macht «'. als nach dem Zusammenbruch der 

Weimarer Republik "folgte . Krmsliluierung 
('iner (leuen BünJniskonstellation- (S, 106). 

J Fr'dn:.t L N t u nl.\r\I"I. R cchl$ !: (:l :U .. Gtw ,\h t" 'l~i luns und So·, 
... i.llis l1'\u~ (19J"). tll: dcrs., Wtrtsch"/t, St,l.H ... Dc.nlOkr,u;c 
(Ft1, ,). S. "4 rr. (, ,8 (1.), d""" Di. C'IV"k,ch"f"'J' in de , 
Dc rnoh.ltit~ und in "il'1 D iktAtur (rn. !,). S, I S" f.; <:!t.rs .. , 
ßellemotll: Strukrur und Prnx is des N:l l l0n~l,cz i~~ l is mw: 

~9J j - 1 9",~ {'9'P ), hrsg. u. mir cint-1T1 N .1C h,,'o" \'0" G i.'rt 

Sch,fcr, Kö)n, Fr>nkfu n am M,in '9 77, S, jO, 

.. Ff;,\ [])'_ L_ N('um ~nn. DeI Niedergang d~r d.cut;s, h"n D t·mo· 
kf'J tie (1 Slll). in: dcrs,. Wi rt..chaft . Su.u . Dtmokr.u it 
(Fn, ,), $, ' 0 ) (f, ( , 11). 

~ Fr.ln'l. L. Ncumilnn. Bd,C'moth (Fn. }), S ... .: J. 

einen - im Vergleich zur Endphase von Wei­

mar - neuen Pluralismus mil in dcr Grund­

(endenz gleichbleibenden Determinanten. 

Danach bewirkl d er Nationalsmialismus 

nichl eine 3utorilär herbeigcfühnc Ver­

schmelzung der den Weimarer Pluralismus 

kennzeichnenden sozialen Gruppen zu eina 

souverilO€n Einheit. sondern der N$-$I.al iSI 

seinerseits geprägt durch Kompromißbildun­

gen zwischen unterschicdlichen Gruppierun­

gen, d,e allerdings mit den im System der 

Weimarer Republik exislierenden nur sehr 

panieli identisch sind, Die Zerschlagung des 

pluralislischen Prin:tips der Selbsrorganisa­

lion sozialer Gruppen. insbesondere der Ge­

werkschaften, durch die Nalionalsozi~lislen. 

führt zu einer Atomisierung da Individuen 

und damit zu ihrer le'c\lIcren Beherrschung 
durch die Machthaber, Ba$t spncht von einer 

.Halbierung des Weimarer Pluralismus« und 

einer repressiven Massenintegralion durch die 

narion~lsozialistische Bewegung der NSDAP 

(5. I [[). Mit der Formulierung " Halbi~rung 

des Weimarer Plur3lismus~ mcint Bast die 

Exklusion der Arbeilerkl~ssc aus den für die 

En[scheidungsprozesse im Nationalsozialis­

mus r~levanten Gruppen, ke,nnzeichnel damir 

~ber das Ende der pluralistisch verf.aßtcn par­

lamentarischen Demokratie mit ihren Knn­
trollmechanismen tiberhaupt , Basl zeichner 

nach, daß Neumann im nationalsozialist i­

sc hen System ci ne Rad ikJI isierung jener 

Strukturelemente feststellt, die sich ftir ihn 

im demokratischen Monopolkapi(alismu~ 

der Weimarer Zeit herausgebildel hHten: 

Die für eine Monopolwiflschaft notwcndige 

st~allichc Jnte(ventionst~ligkeit und die sich 

mil ihr zwangsläufig verbundenen Btirokrali­

sierungstendenzen verschärfen sich, und dies 

umso mehr, als die imperialistische national­

sozialisrische Krieg~polirik auf eine ihren po­

litischen Zielen angepaßle Ökonomie ange­

wiesen war. Bast (5. 240) zilien in diesem Zu­

sammenhang die von Neuman n im Behemoth 

getroffene FeSlslellung, die Winschafr im na­

tion;tlsozialistischen Deutschbnd h~be zwei 

hervorSIechende Kennzeichen: "Sie ist eine 
Monopolwil1scha{1 - und eine Bclehlswin­

schaft. Sie ist eine privalkapiralistischc Öko­

nomie, die durch einen totalitären Staat regle­

mentiert wird, Als den beslen Namen, sie zu 

beschreiben, schlagen wi r '10[31 ilirer Mono­

polkapitalismus, vor«'. 

Der von Ncumann im ßehemOlh verwendete 

ßegriJl des olOlllitären Monopolkapi{alis-

6 fun'2. L N~um,mn. ikhemoth (Fn. J). S_ J IJ. 

J TJ 
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mus"' spricht die ökonomietheoretischc 
Ebene an und meint den ~u{Oritärcn Einsatz 
staatlicher Mine! wr Durchseuung privatb­
piralislischer lntere5sen, greift ,.Iso d~s VOn 
Neumann her.usgestclhc monopol kapitali­
slische Muster der staatlichen Intervention 
als Konnexgaranlie des Privateigentums :\uf. 
Bast arbeltettextgetreu heraus, daß Neumann 
den Begriff des ,)Totalitäyen~ im Behcmoth 
wohl iür den ökonomischen Sektor, nicht 
aberzur Kennzeichnung der polit isch instiw­
tionellen Struktur des Natiollalsozialismus 
einset?:l (S. 241 fL). Neumanns Analysen des 
Verhältnisses von Ökonomie und Politik m ­
s.mmen mit den Erkenntnissen über die spe­
zifische Dynamik des nationalsozialistischen 
lmperialismus verfeStigen für ihn die bereits 
wahrend der Endphase der Weimarer Repu­
blik gewonnene Eillsicht, daß sich im Mono­
polkapitalismus durch die Steigerung not­
wendiger AdminisLr3tionsleiSl\1ngcn nicht 
nur die Staatsbürokratie, sondern dic Büro­
kratien aller in die Verfolgung bestimmter 
politischer Z icle eingebundenen Institutionen 
intensivieren. Dies bedeutet im System des 
Nationalsozialismus, d~ß die vier von Neu­
mann als zur herrschenden Klasse gerechne­
ten Gruppierungen: Großir\dustric, Partei, 
Wehrmacht, St.1aLSburokr.1I'e' zu rel'\Iiv selb­
ständigen Mach!l<omplcxen anwachsen, die 
sich gegensei tig zur Erreichu ng der Zide eines 
gemeinsamen impcnalistischen Programms 
instrumentalisieren (5 . 2461247). Während 
dabei ~unächst die Kooperation von Staat~­
bürokratie und monopolistischcr Industrie­
bürokratie die zentrale Rolle spielte, weist 
Ncum~nn für die Endphase eies Nationalso­
zialismus das Ansteigen des Par1€isclHors und 
dic zunehmende Naziiizierung der drei übri­
gl'n im Nationalsozialismus dominierenden 
Gruppicrungen nach. [nsgesamt sieht Neu­
mann das NS-System <11s Ensemble sich per­
nlanem dynamisch verschiebender Krä{te an . 
Die Tatsache, d~ß politische I-Icrrsehaftsge­
wall nicht mehr allein bei den staadichen Or­
ganen konzentriert ist, sondern funktional vor 

allem vom Monopolbpital, aber schließlich 
auch von den PHteilllstanzen und der Wehr­
macht wahrgenommen wird, stellt für ihn eine 
Zerfascrung staatlicher Souveränität dar. Bast 
spricht von einer AllfteiJung des Staatsappa­
r;un zwischen koexistierenden Gewalten, 
wobei in vcrschied~ncn Bereichen einander 
widersprechende Über- und Unterordnung,­
verhältnisse bestchen (S. 289). In dieser struk-

7 Vßl. Pn., 

turdlcn Anarchie "('Tonet er zurecht d~n 
Grund {ur Neumanns Au({assung, das NS­
System nicht als totalen 5,a;lI, sondern als 
»non 5t~te~ , ab Bchemoth, zu werten. 
Bestätigt wird fiir Neumann diese Einsc h~t­
zung durch den Zerf~1I der Rcchtsslruktur im 
Nationalsozialismus, den Bast in seinem 
Schlußkapild beh~ndelt (S. 257 H.). Er spricht 
zunachst die Ausfiihrungen Neumanm an, 
mit denen dieser nachweIS!, daß die Funktion, 
die dem allgemeinen Gesetz im Konkurrenz­
kapitalismus für die Berechenbarkcit der Aus­
tauschbeziehungen zukam, im Monopolbpi­
ulismus zerstört wird: Wenn der Gesetzgeber 
nicht mehr mit gleich starken WimchaflSsub­
jekren, ~ondcrn mit einem Monopol oder ei ­
Jla bcgrenztcn Anzahl monopolistischer Un­
ternehmen konfrontiert ist, kann Gleiehbe­
handlung aller mit allgemeinen Gesetzcn 
nichr mehr gewährleistet werden~. Die Auf­
hebung des all gemeincn Geselzesbegriffs zu­
gunslen individueller Maßnahmen radikali­
siert sich für Neumann im Nalionalsoziali~­
mus. Dominant wird der politiSChe Gesetzes­
begriff, d. h. die Einzclm~ßnJhme zur Errei­
chung bestimmter politischer Ziele. Der 
Dezisionismus ersetz! die Herrsch.it des 
allgemeinen und bestimmten Gesetzes. 
Gcncralklauscl" dcle-giercn . Rcchtsctzungs­
befugnisse« lum einen an die unlcr5chiedli­
ehen Bürokratien, :turn anderen an eine "po­
litisch kooperalionsbercite Richterschaft. 
(S. l.76, z9Ih9Z). Hinzu kommt die Au(split­
rerung der Justiz in eine Viel~.ahl von Sonder­
gerichten und Disziplinarinstan:t.en (S. '78). 
Für Neumann existieren im NS-Staat nicht 
einmal Rcste eines Nonnenstaa\es, wie von 
Ernst Fraenkei im .Doppelsuat~ angenom­
men'. Bast weist überleugend daraufhin 
(5, >8 I L), daß Neumann aber offensichtlich 
durch die Auseinanderser7.Ung mit dem Werk 
FracnkeJs veranlaßt worden ist, deli Begriff 
der . technischen Rcgeln. in seine Argumen­
tJ!ion einzuführen. Danach hat das Rege­
lungsinstrumenl:1rium, das im NS-Systcm 
d~r Abwicklung kapitalistischu Verkehrsbe-
7.iehungen dient, nicht - wie von Fraenkel 
behauptet - einen rechtlichen, sondern aus­
schließlich einen instrumentellen Char;lktcr. 
-Technische Rcgeln~ sind begrifflich dem 
Funktionsmodus der Bürokratie zugeordnet. 
Dies bedemet nicht, daß fur Neumann die 
bLirokratischen Handlungsabl~ufC' im Natio-

8 Frnn2: L. Nc:um:Hll1 . Die H('rr~lL: .. f, JN Gt'J;(Ud (19)6), 
f r.1. nkfuf[;1.m M.lin 1980. S. )16. 

9 .E.rn.u FrAcnkd, Ocr Dcrpdsu,.lt (I~ r), hAnklun .lnl 
M;ti t) 19'4 
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nalsm;ialismu< -geregelt . i. S. einer Rechts­
förmigkeil der Beziehungen abgelaufen wä­
ren. Bast arbei tet heraus. daß es für Neumann 

gerade das hervorstcchende Kennzeichen der 
Vielzahl der n3tion~l.wzi~li s tischen Btirokr;\­

lien W3r, d~ß ihnen weite Beurteilungs-und 

Ermessens~piclräumc zust3nden. Innerhalb 
ihres Rahmens ergangenen Regelungen fehlte 
bereits deshalb der Rechtsch~~ktcr, weil sie in 

keine kohiirentc Rechtsordnung eingebunden 

wHen. Das K~pital erlangt Planungssicherheit 
nicht mehr, wie im Konkurrenzkapit~lismus, 

du rch bestimmte und berechenbare normative 

Regelungen, sondern allein durch persönliche 
politische Zuverlässigkeit . Weil es im Natio­
tul<ozi.,lismus (ür Neumann (ürdie nebenein­

ander existierenden - Gewalten" (Staatsbliro­

kratle, Bürokratien der Monopole, Wehr­
machtsorganisltionen, PaneiinstJnzen) we­

der eine formcllrcchtlich noch eine materiell­
rechtlich prä7.isc {ormu liene Rechtsordnung 

gab, arrangieren sie ihren jeweiligen Aktions­
kreis durch formlose Absprachen, w~hrend sie 

in Subordi nationsverhältnissen will kürl ichen 
Zwang anwenden. B~st stellt heraus 

(5.287 fL). d~ß für Neumann da~ Fehlen eines 
einheitlichen rationalen Re\:htssystems und 

damit das Oszillieren von Kompetcozen und 

Befugnissen zwischen den Gruppierungen der 
herrschenden Klasse ein weiterer Beweis (ür 

dessen These darstellen, die Seruktur des Na­

tionalsozialismus sei keine staatliche. ~ie sei 
diejenige eines »non st~te~. 
ßa$tS .. Tot .. litärer Plurahsmus~ stellt eine 

durchlus bewunderungswürdige Rekon­
struktion von Neumanns sozio-ö konomi­

sehen und politischen Analysen der Weimarer 

Republik und dcs NS-Systems dar. Nicht nur 

der Titel seiner Arbeit, sonderll ~uch seine 
mehrfach wiederholte Unterstreichung, die 
.. Kategorie des Pluralismus« sci (ür Neumann 

dieenLScheidendc Bezugsgröße seiner .1nalyti­

sehen Einordnungen, die zudem eine theoreti­
sche Verklammerung der Strukturen von Wei­
m~r mit Jenen Jes Nationalsozialismus e(­
bube, läßt allerdings fragen, ob sich der Plu ra­

I ismus- Begriff bei Neumann tatsachlic hals d ie 
zentrale Argumentationsfigurwenen läßt, wie 

von Bast angenommen. Zweifellos prägt Neu­
manns zunächst (bis Ca. ! 931)>> reformistische­
und die sich in der Phase der fmigr~tiondaran 
anschließende . materialistische. Sicht der 

Weimarer Republikscine Einordnungdes plu­
,""list ischen Prinzips. Gerade wcil aber - wie 

B~st völlig ~utrerfend betont (S. 92J9}) - fiir 
den .. materialistischen« Neumann Staat und 

R~'Cht Funktionen der Gesel1~chalt sind, er­
scheine in Neuffianns Schriften die jeweilige 

Ausformungdes Pluralismus nicht als versdb­
ständiglcs Problem, sondern lediglich ;1.15 Spie­

gelung der SClzio-okonomischen Entwick­

lung. 1m Mittelpunkt dieser Entwicklunptcht 
für Neumann der Wandel vom Konkurrenz­

zum Monopolkapitalismus, und der Mono­
polkapitali$mus mit den ihm zugeordneLCn 
Attributen wird für ihn zum zentralen Aus­

gangspunkt seiner politischen Analysen. Es ist 
der Monopolkapilalismm, der die 1ntensivic­

ru ng st~at licher Interventionen und damit eine 
Bürokl"atisierung :\lIer cntscheiJungscrhebli­
ehen Institutionen bewirktund (in der Weima­
rer Republik) zu einem ,.. Anti-Staat« fühn, dcr 

resistcnt iSI gegen demokratische Instrumen­
tarien. Wenn Bast sagt (S. lOS), der N;1.tional­

sozi:\lismus habe mit der sozio-ökonomischen 
Basis der Wei marer Republ ik die stru ktu rellen 

Probleme der politischen Integl4tion "ge­
erbt~, .,,,in widersprüchliches Vermittlungs­

muster. verbinde .den Weimarer Pluralismus 

mit seinem Produkt, dem nationalsozialisti­
schen Herrscha(\ssystem a , so ist d ies als Aus­

sage nur sehr partiell haltbar. Überzeugend ist 
anhand von NCllmanns Schriften (im Gleich­

klang mil BaSIS Darstellungen) die Annahme, 

daß die monopolkapitalistische sozio-ökono­
mische ., Basis " im NS-System zusammen mil 

imperialistisc hen Zielsetz ungen den politi­

schen lntegrationsproleß im Nationalsozia­
lismus entscheidend beeinflußt hat. Es er­
scheint aber wenig pbusibel, mit Bast das na­

tionalsozialistische Herrschaftssystem als 

"Produkt. des Weimarer Pluralismus bezeich· 

nen zu wollen. 
E.s ist bcreits schie(, wenn Bast (S. , 11) die 

durch die Nationalsozialisten vollzogene Ex­

klusion der Arbeiterkbsse von allen Formen 
politischer Partizip~tion als .. Halbierung Jes 
Weimarer Pluralismus« einordnet und damit 

ein unstimmiges Bild nationalsozialistischer 
Gieichsch31tungsmaßnahmen zeichnet. Frag­
würdiger noch erschcint die Annahme ei nes 
durchgängigen .{>luralismus-Musters. in der 
Weimarer Republik und im Nationalsozialis­

mus., wieere.l Neum:wns5chriftenentnehmen 

will. Dieses .. Muster- liegt für Bast d~rjn, d"n 
er eine Par~lIe1iI31 7wischen den verfassungs­
konstitutiven Büodnisvenrägen von WeImar 
(vor allem die GroenerlEbert-Übercinkunft 

und das Stinnes/legien-Abkommen) und -
wie er explizit formuliert (S. t 06) - der» Kon­

srituierung eines neuen Bündnisses . zwischen 
S!.1atsbürokratic, mil it~rischer Bü rokratie, 

J'j 
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)/6 Großkapital und NSDAP im Nationalsozia­
lismus annimmt. Einerderanigen Puall ellsie­
rung sIch t entgegen, d.1ß die Wei marer ~ Bünd­
nisvenräge. historisch und verfassungsrecht­

lich nachweisbn in der Tat verfassungskonsti ­
tutiv und damit zumindest in der Anfangs­
phase der Weimarer Republik zentripetal wa­
ren, währenddieMachq;ruppicrungell im NS­
System sich gerade nich!.1ls bündnis-zentriert, 
sondern al s zentrifugal dustellen. Neumann 
spricht denn auch inder vOn Bast (5. t06, Fn.l) 
in diesem Zusammenhang zitierten Passage'O 
ledtglich von den .vier verschiedene(n) Grup­
pen. (Großindustne, Panei, SI3aubürokratic, 

WehrmachI), die ~in der deutschen herrschen­
den Klasse repräsenlien« sind . Die -notwen­

digen Kompromisse« zwischen den Gruppie­
rungen dienen für ihn nicht einer Koord,nie­

rung, sondern aussch ließlieh der Wah rung ih­

rer jeweils eigenen Interessen a" Gewinn, 
Macht und Preslige" . Das Prinzip stladicher 
Souveranität i5t- wie Bast selbst umerstreiclll 

(S . ~97)-erselzt durch eine institutionelle An­

archie. 
Ein deraniges System konkurrierender Grup­

pengewahell läßt sich 1.War - intcllekruelle 
Spiele mit Begriffen sind nicht verboten -

mit Bast ~Is »totalitärer Pluralismus- bezeich­
nen, cl ies aber um den Preis ei ncr tcndcnzid­

len Verhüllung der wesentlichen Einsichle.n, 

die Neumann aus den Entwicklungen in der 

Weimarer Republik und im N~tionalsozialis­
mus gewonnen haI. Sie bestehen darin, daß 

der Monopolkapitalismus und die mit ihm 
notwendigerweise gekoppelten Bürokratisie­
rungen zwar nicht als monokausal für die 

Emstehung des N il.tionalsozia lismus :>.nzuse­
hen sind, wohl aber prinzipiell demokratie­

feindlich sind und vehemenler Gegensteue­
rungen bedürfen, um die ihnen immanenten 

auroritärcn Deformierungen zu durchbre­
chen. Es ist die Bedeutung von Basts Buch, 
trotz des irril ierenden litds lJOd der ihm zu­

grundclicgendcn unstimmigen Akzellruic­

rung Neumannseher Argumenle dem leser 
diese Einsichten 7.U vermitteln. Kein geringes 

Verdiensl in einer Zeil, in der die Verwendung 
des Begriffs Monopolkapitalismus zwar ge­
nissentlieh vermieden wird, die mit seiner 

faktisch vorhandenen Exislenz verbundenen 
sozio-ökonomischen und politischen Pro­
bleme aber im Anstieg begriffen sind. 

IIse Slaf! 

10 Frarn. L NClIm;;mn, Bt,hc:'mMh (Fn.}}. S. 411. vg) . luch 

5.659. 
I J Frn llz L. Ncum.\TlJ'\1 Bt'hC'lnotf .. ( rn . »).5 . .. 6.01-\61, 

Rober! Justin GoldS/ein, Burning t/'e Fl"g 
Thc Gre4t 19JJ9-199o)lmen'cdn F/4g Desecrll­

lioll Controvcys)', Kenl (Kent Stnle Uuivcrsi/y 

Pr~s,) /996, 453 S. , $ .l4.-. 

Am 11.Juni /989 entschied dcr United St~{es 
Supreme Coun in johmoll v. T,x4', daß das 
Verbrennen der amerikanischen Fahne in be­
stimmten Fallen eine Form von Meinungsäu­
ßerung und d~m.it durch den erslen Zusatz­
artikel zur amerikanischen Verfassung ge­
schützt sel. Durch diesen Uneilsspruch wur­
den faktisch alle: Gesetze für verfassungswid­
rig erklän, die unrerdem Vorwand, die Unver­
sehrtheit der Fu,ne und die offentliche Ruhe 
7.U schUlzen, eine solche Meinungs:iußerung 

umer Slrafe steIlIen. Daraufhin entbrannte 
e,ne heftige KomTOverse, in deren Miucl­

punkt die Frage stand, wie das Uneil auf 

legislativem Weg umgangen und die nationale 
Fahne vor Beschädigung geschürzt werden 
konmt'. Eine solche Ausein~ndersctzung 

war nicht neu, ihre U rspni ngc gehen bis 

zum Ende des J 9. Jahrhunderts zurück: 
Als Reaktion auf die übermäßige kommer­

zielle und politi .\ che Verwendung des Ster­
nenbanners nach dem Amerikanischen Bür­
gerkrieg wurde der Ruf lauI, die amerikan;­

sehe Fahne vor jeder Form von desecratio'l zu 

schützen' und den Angriff auf die Fahne als 

Angrifl auf die besrehende Ordnung zu wer­

len und unter Strafe zu stellen (S. ,,). Alle 48 
Bundesstaaten erließen dann :.:wischen J S97 

und r 9 J2 auch Gesetze, in denen jegliche 
kommerzielle Nur7.ullg der nationalen Fahne 
umersagt sowie ihre phy~ische oder auch nur 

symbolische Beschädigung unter SIT'lfe ge­
steilt wurde ($. 5 L), doch die Forderungen 
gingen bald über ein bloßes Verbot von Fah­
nenbcschädigung hinaus. Viele Einzclst:taten 

verabschiedeten zusätzlich Geselze, die die 
Venvendung roter beziehungsweise generell 
,,)s subversiv erachteter F~hnen ulller Strafe 

stelhen, und schrieben beslimmre Respekls­

bekundungen gegenüber der nationalen 
Fahne \'or (S. 9) · Immer wieder griff der Su­
preme Court durch einzelne Entscheidungen 
korrigierend in diese Gesetzgebung ein und 

erklärte elwa das VerboI roter Fahnen für 
vcrf~ssungswidrig. Vor dem Hintergrund 
des Vicmamkricgs und der steigenden Zahl 
von Fhggenverbrennungen ließ es das Ge-

I Diese Begfifflic-hkei r 1;cigt. wtl,,'htn Sttlltnwen di(· F~hn4." 
in dr:n Aug.en ihre!'" Anh:illger und V('Tchrn einnahm (und 
bi.s heUt(· einnimr-ny). J tnn J~fet7l:lrio1J - also S"hindul1!=: 
od er Enr weihung - bczc:ichn(' ( eine H.lndlu l1g. die An ~k.h 
religiö:>tm oder h~;ligrn Ob;ck(cn vorbeh ... lten iSt. 
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rielH jedoch offen, welche symbolische Hand­
lungen als Meinungsäußerungen anzuerken­
nen und som;l durch die Verfassung geschülzl 
seien (S.! f ".). DH Dil~mml, das aus dieser 
fehlenden G rundsllzenlsche;dung des höch­

stcn amerikanischen Gerichts enlSland, offen­

baren einige auf Einzelsraalsebene geHII(e Ur­
teile, die Goldslein :tn(ührt. Sie 7..eigen, daß es 
im Grunde von der politischen Überzeugung 

und dcr Rechls.uHi\Ssung des jeweiligen 
Richrc/'5 abhing, ob man für ein und dieselbe 

Handlung verurteilt oder frei gesprochen 
wurde. Von einer r~'Chtl;ch gesichenen Posi­

[ion konnte so keine Rede sein. (5. (9). 

1984 wurdc Gregory lee Johnson angeklagt, 
auf dem Höhepunkl einer kommunistischen 
Anl;-Reagan-Demonslracion in Oallas eine 

amerikanische Fahne verbrannt und damit ge­
gen ein lexanisches Geselz verslOßen zu ha­

ben, das -Gegenstände der Verehrung. (ve­
nerQted objeas) unter besonderen slaatlichen 
Schurz srelhe. Johnson wurde in eNter [n­

sta nz Ende J 984 zu r Höchststrafc von 

2000 $ und einem J~hr GeI:ingnis ohne Be­

währung verurteilt, wobei die Vermutung 

nahe liegl, daß er hauptsiichlieh für seine ra­

dikalen polilischen Ansichten verurteih 

wurde (5'41). Erst die drille InSlanz hob in 
ciner überraschenden Entscheidung im April 

'9S8 Johnsons Verurteilung auf und erklärte 
das Icxanischc velll!Y/fted object.< IAw in Teilen 

für unvereinbar mit dem ersten Zusa!zanikcl 
zur amerikanischen Verfassung ($. 6z L). 
Diese Entscheidung lösre in Texas eint Welle 
des Protestes aus, blieb von du übrigcn amc­
ribnischen Öffentlichkeit aber weitgehend 

unbe~chlel (5.66). E"I als der U. S. Supreme 

COUrt im Oktober 1988 der Überprüfung des 
Falles zustimmte, nahm d~s nationale Imer­
esse schlagartig zu. Ausschlaggebend dafür 

\\laren auch zwei weitere Enrwicklungen, 
die SlctS in enge Verbindu ng mit der anstehen­

den Entscheidung des Gerichts gebracht wur­

den. Zum einen machre der Republikaner Ge­
orgc Bush die amcrik~nische Fahne zu einem 
zentralen Thema im Prisidentschafr5w~hl­

bmpC 1989 und reklamiene fur sich und seine 
Parte; ~ußcrsl erfolgreich ein einzig~niges 

Verhältnis zu Fahne und Patriotismus 
(5.74)' Zum anderen ~paltele eine Kunstaus­

srellung in Chicago Anfang [989 die Nation: 
Ein dort ausgestelltes KunslObjekt schien den 
Besucher dazu einzuladen, auf eine amerika­

nische Flagge zu treten und sie dadurch zu 
-enlweihen- (5.77). Vor diesem Hintergrund 
wurde di~ Entscheidung inJolmson mit Span-

nung cnnrtet, und es wurdc gemeinhin an­
genommen, der in seiner Mehrheit konserv~­

live Suprernc Court würde gegen Johnson 
clHscheiden. Doch bereils nach der mündli­
chen Anhörung wu klar, daß das Gerichl den 

Freispruch beslltigen wurde (5.104). 

Nach der denkbar knappen Entscheidung 
br:lch ein Feuel'SlUrm der öffentlichen Enlro­

stung über die Vereinigten Slaaten herei n. 
Btide Kammern des Kongresses ver:lbschie­
deten mit großer Mehrheit bcrei[s in der fol­

genden Woche Erklärungen, dieJohnson-Ent­

scheidung auf legisbtivem Weg zu umgehen, 

und in vielen Bundcssuaten wurde der Ruf 
nach einem Verfassungs:wsalz (Amendment) 
lam, der die Fahne - nach Meinung vieler ein 

besonderes, einzigartiges und heiliges Symbol 
der Freiheit und nationalen Einheit - Ilnter 

besonderen staatlichen Schutz slellen sollte 
(S. 1 [3 L).' Nur eine Minderheit, vor allem 

Bürgcrrechlsorganis31ionen und - aus leicht 
nachzuvollziehenden Gründen - die Mehr­
heit der Presse, ven ralen die Posi tion, d~ß 

keine Ausnahme für die fahne gemacht wer­

den dürfte, weil das einen Pr.izooendall für 

weilere Beschneidungen des ersten Zus.itzar­
tikcls schaffen könme (5. , }6). Schnell war 

dank der paneiübergreiCend starken Kritik 
im Kongreß also klar, daß die Frage nichl 

sein würde, ob, sondern nur wie die John­

.>on-ElI!scheidung umgangen werden würde 
(5. [ p f.). Die Demokra[en verfolgten dabei 

ei ne doppelle Strategie: Zum einen wollren sie 
durch ein -inhaltlich neutrales« Fahnengcsc[z 
einen Verfassungszusalz verhindern, wie' ihn 
die Republikancr (avorisierten, und lrolzdem 

ihren Patrioli~mus beweisen. Zum anderen 

wollten sje den Supreme Court durch die 

scheinbare Neutralir~l des G .. selus 50 stark 

unler Druck setzen, d~ß er es aufrechterhahen 
müßte (S. (74). Nachdem die Gesetzcsvorlage 
zum FlAg Prolection Act (FPA) durch beide 

K~mmern des Kongresses mil uberwaltigen­

der Mehrheit verabschieder worden und spä­
(cr Gcselz geworden war, erhielt die vorge­
schlagene A.mendmelllfassung im Senar z\Var 
eine knappe Mehrheit von fIStimmen, ver­
paßte damit aber glcichzeitig deutlich die er­
forderliche 2/3-Mehrheit (S. 224). 

Bereirs kurz nach [nkraftrrclen des FPA Ende 

Oktober '989 befand sich d~s JUSlizdepart­
meO( in einer mißliehen lage. Einerseirs Ca-

: Redltriehe finw:lnd e gegen dasJo,f"Hon.Untif. so bt'd(,/l~ 
ktI1S'Nt!l1 si~ bilweilcn sind. spichrn in der KO nlrovcrst 
übrigens 3ehe,.. eine Roll", mC'hrhcidieh wurde sie von 
Iltilweise ÜbNZ-OSl:nCn emOlion:alC'n und potiliSl.': hC'n An­
griffen ,uf J,. Uneil b .... immt (S. "9). 

3'7 
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J1S vorisicne die Regierung immer noch ein 
Amendment und hane zu erkennen gegeben. 
daß sie dllS ['PA für eindeutig verfassungswid­
rig hielt. Andererseits hatten zumindcsr zwei 
Fahnenverbrennungen in Scallie und Wa­
shingLOn. D. c., eine so hohe national<- Publi­
zität erreicht, daß m.n die Ankbgen in diesen 
fallen UrHersrUtzen und Posilion für d~s FrA 
beziehen mußte (5.240) . Als Ende Februar 
und Anfang M;>rz Bundesgerichle in Seallie 
und \XI~shington das FPA für verfasmngswid­
rig erklärten, wurde eine Anrufung des Ver­
fassungsgeridus un~usweichlich (5.154). Da 
allgemein angenommen wurde, daß der Su­
pn:me Coun gcgen das frA crHscheidcn 
würde, spielten jelzi vor allem wahhakrische 
Überlegungen eine Rolle. Die Republikaner 
plädierten (ür eine schnelle Urteilslindung, 
um noch vor den Kongreßwahlcn im Novem­
ber ein Amendment durch Jen Kongreß ver­
abschieden zu können und dadurch Punkte 
bei ihren W;ihlern zu sammeln. Oie Demo­
kraten spielten au{ Zeit und hoffren, durch ein 
spates Urteil dem ölfentlich~n Druck zu ent­
gehen und dann ein Amendmcnr in ruhigerer 
Atmosphäre verhindern zu können (S. l6o). 
Speziell diese Überlegungen spichen im Vor­
feld der Entscheidung eine gewichtige Rolle 
und schienen m2ssiven Druck ~uf die Riclllcr 
auszuüben; doch das binnen vier Wochen ge­
bllte Uneilzeigtc sich davon weitgehend un­
beeindruckt: Dieselbe knappe Mehrheit ",ie 
inJahnsol1 besütigre am 1 I. Juni 1990 in U. s. 
v. Eiehmal1 die Urteik der Vorinslan7. und 
br:\chte d,s FPA endgühig zu F~lI (S. '95). 
Damit sl"nd nun wieder ein Verfassungszu­
satz auf der politischen Tagesordnung, der die 
Bill of Rights erstmals seil seinem looi~hrigen 
Bestehen ergänzen solhe; und die Chancen für 
die erforderliche ll3-Mehrhcit in beiden 
Kongrcßbmmern slanden unmillelbH nach 
dem Eichm"n-Urteil gUt. Lerztlich scheitene 
das Amendment jedoch bcreirs zwei Wochen 
später - wenn auch nu r denkbar knapp 
(S.304). In der Folgc:,:cll erwiesen sich "Be­
fürchtungen vieler Demokr~len als unbegrun­
det, ihre ablehnende H~llung wurde sie Wäh­
lerstimmen kosten. Das nlem~ verschwand 
umgehend auS den Medien und der öffentli­
chen D;skussion und spielte bei den Kon­
greßwahlen im November bum eine Rolle 
(5. 34 3) ' Auch slellte sich die Drohung als 
falsch her~us, die F~lIe von Falmenbeschäd;­
gungen würden ohne Amendment cxplosi­
onsanig zunehmen. Das Gegenteil war der 
rall: Durch den sich ab2.eichncnden WaHen-

gang der USA in Kuw~il erlebte die n~lionalc 
Fahne eine Verehrung und Verwendung, di" 
ihresgleichen ;n der amerikanischen Ge­
schichre suchen. Bemerkenswerter Weise 
w~re eine Vielzahl dieser patriotischen Fah­
nenve~endungen unter früheren Fahnenge­
setzen und dem FPA slr"fbar gewesen 
($. 346). 
Man <ollte annehmen, daß damit die Diskus­
sion um .,.;nen verfassungsrechtlich bedenkli­
chen Vcrfassungszusatz cndgülllg vom Tisch 
war. Aber nachdem die Rcpublibner in den 
Kongreßwah!cn J 994 die Mehrheit sowohl im 
Sen~t als auch im Rcprisent.anlenh~us gewon­
nen hatten, hat fe sich der Kongrcß Mine '995 
wieder mil dem nlem3 zu befassen. Bei der 
entscheidenden Abstimmungim Senat fehlten 
gerade einmal drei Stimmen zur l/}-Mchr­
heil, die den Weg für ein Amendment frei 

gemacht h~l!e (S . 37» ' 
Zu diesem Zeitpunkt endet Goldsreins "Buch. 
doch an Aktualität h~t das Thema bis heure 
nicht verloren: Seit dem 2S . M:in 2000 disku­
liene der Senat zum wiederholten Mal ein 
Fahnen-Amendment. So sIelIr sich zunächst 
unweigerlich die Frage, warum der ganze 
Komplex eine solche öffentliche Aufmerk­
samkeit finden konnte und - in deutlich ge­
ringerem lvhße - noch heure fi ndet. Vor -llle"" 
weil die Zahl von Fahncnbcsch:idigungen in 
~il)ern krassen Mißverhähnis zu dem Auf­
w-lnd stand. der betrieben wurde, um die Un­
versehnhcit des Sternenbanners zu schülzen.] 
W~S abo steht hinler dem ganzen Spektakel, 
das Goldstcin zUITeffend als - one of the grca­
teSI examp1cs of 'much ado about nOlhing< in 
Amcrican, if nOI world, hislory ~ bezeichnet? 
Der AUlor bietet zwei Erklarungsansatze an: 
Zum einen weisl er auf die innerhalb der ame­
rikanischen Gescllsch.1ft weit verbreitete 
AngSI hin, daß die Nation in politischer und 
wi rrschaf tlicher Bedeu lungslosigkeil versin­
ken könnte. Der SchUl:': der Fahne, die über 
JahrzehnIe die Slarke der Vereinigten $la3len 
symbolisierte, böte vielen die Möglichkeit, 
sich den ungebrochenen Fonbestand dieser 
Slärke ~u suggerieren. Zum .. ndern weist 
Goldstein auf das faktische Versagen der Po­
litik vor den konkrelen Problemen des Landes 
(Verfall der Srädte, Rassismus, Drogen, Kri-

) Zudem ~'j.\b(' n Andere Suprcmc:-Coun- Enl-schcidtJngfn. 
bcispiels w"isc: die AlIn ,ebuog der R.l. 'ssc fllrcmlung (Bro'ü.!rJ 

t). BOItyd 0/ EfhmvltJ)l 0/ Topi!ka. l'i4) CH..ier die ltg..·d is ie­
run ~ "o 1\ AblH' ibungen (RQL' v. \V4JC. 1973). wl·i~ .\U s ~rö ­
ßcrr Auswirkungen .;\Ur d;<ts gescl l.sch:\hl ichc ltbcn in dtn 
Vueil1iglC' rI Su.ucr-, ~ellAb t Uild Sfeic:hwohl nid,1 cin ,m · 
nähernd ho il;:.'S M:'IU <'In öHC'nllichcll Rc.,laiof\('o h(,I"'or­
~eru rt!l \ViL' die EnlSlCh~,dunl; in JohrlJou 
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minalit:i! etc,) hin. Die Besch~ftigung mit ei­

nen' symbolischen, aber enorm ~molionsbe­

I~denen Thema lenke so gewolh von den 

wirklich wichtigen Aufgaben ab, die von der 

Poli! ik kaum 7.u bewälrigcn seien (5, r J 8).' 

Diese Deutungsversuche bilden einen we­

sentlichen Aspekt des Buches, z IVei weltcren 

kommt jedoch weitaus größere BedelllUng LU, 

und Goldstein widmet sich ihnen ausführ­

lich. 

Bemerkenswert ist auf der einen Seite, wie 

Icichlfcnig und schndl dic meisten Politiker 

bereit WHen, eincn zemnlen Vcrf2s5ungs­

grundsnz wie die Meinungsfreiheit ~uf dem 

AItH des Populismus zu opfern (beziehungs­

weise ihre eigenen Pr"fercm:cn über die Ver­

fassung zu stcllen). Allzu verlockend erschien 

Republikanern die Möglichkeit, ~us der An­

gelegenheit polit isches Kapital zu sc h lagen, 

und allzu bedrohlich schien es Demokraten, 

durch eine Anerkennung des Urteils W~hler­

stimmen und damit letztlich ihre Macht ver­

lieren ",-u können. So favorisierten die einen 

einen verfassungsrcchllich auBers! bedenkli­

chen Verfassung.zusatz, während die anderen 

diesen durch ein nicht minder bedenkliches 

GeseTZ zu verhindern suchten, Man nahm 

billigend in K~uf, daß die Rechte einer Min­

derheil zugunstcn der Meinung einer Mehr­

heit eingeschränkt werden würden. 

Daß ~uf der anderen Seite dann auch noch 

versucht wurde, die Entscheidung eines an­

deren Verbssungsorgans zu umgehen, dH die 

Substanz der V~rr;l$sung und die Re<:hte einer 

Minderheil vOr uitlich bedingTen Strömun­

gen schützt, d~ß also die für eine Demokratie 

konstitutive GewaltenTeilung ~ngegri(fen 

wurde, offenban bcängsligcnde Einblicke in 

das mangelnde Demokr.ltievemändnis eines 

übcrwieg~nden Teils der politischen Akteure. 

Es ziihlr zu den Verdiensten Goldsteins, d aß er 

4 U n~er diesem. G(' ~'ith1ST)\mkr bfeibl t:S nichl .ms, d.lfl sil""h 
dem 1 eser b'j: w" ilr:n V~ rg, l ci,"h t' 7,ur Lewin'$kypAff:\rt' .lLJfl 

dr:ing( tl. 

Jiese Hahu ng in aller Deut! ichkeit aufzeigt . 

Sein Buch ist in seinen besten Passagen ein 

Lehrstück über polilischen Opponunismus. 

Man muß sich unweigerlich die Frage stellen, 

wer die demokratische Ordnung n~chhahiger 

gebhrdet: die Handvoll von .rahnenschän­

dem- oder die gewählten Vertreter des Volkes 

selbst? 

Das Buch ist bisher nur auf Englisch erschie­

nen, und seinc Leklü re setzt detaillierle 

Kennrni.\se des amerikanischen Rechlssy­

Slems nicht voraus. Goldsteins Untersuchun­
gen stützen sich ;tu( eine Fülle von offjzjellen 

DC>kumcnlen, eine Viel~.ahl von Prcssebench­

ten und mehrere Interviews, die er nach 1990 
mit Beleiligten fühne. Die D;trstellung in den 

zentralen Kapiteln (die sich mil der Ausein­

.ndersetzung im Kongreß und den Roktio­

neo der Presse befassen) gerät allerdings dank 

dieser M2!erialfülle teilweise zu lang: Gold­

stein geht beim Beschreiben von En(Wicklun­

gen se lten chronologisch vor, nimmt immer 

wieder Ergebnisse vorweg und wiede rholt 

einzelne Argumente allzu oft, ohne wesent­

lich Neucs zu prästntieren. Im Gegensatz 

da~u sind die AbschniHc kompakter, die 

sich mit Gerichtsemscheidungen und Jer U f­

tcilsfindung am Supreme Court beschäftigen. 

Sie vermiLIeln ein gutes Bild davon, wie das 

amerik.anische RcchL~syslCm funktioniert 

und welche Bedeutung Grundsatzentschei­

dungen des Supremc Courts für die Rechl­

sprechung unterer Instanzen zukommt. Die 

Darstellung der Fälle von F~hnenbe5chädi­

gung schließlich gerät sehr ausführlich und 
stchl an sich in keinem Verhältnis zu ihrem 

wirklichen Ausmaß. Gerade Jurchdiese Aus­

führlichkeit .ber führt Goldstein dem Leser 

die ganze AbsurdiTät der Fahnenschutzge­

setzgebung vor Augen. 

fngo Kilzel 
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